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Bundeskabinett: Regierungsentwurf einer Siebten Verordnung zur Änderung steuerlicher Ver-

ordnungen 

Das BMF hatte am 05.08.2025 einen Referentenentwurf für eine Siebte Verordnung zur Änderung 

steuerlicher Verordnungen vorgelegt (vgl. zu den Inhalten bereits ausführlich TAX WEEKLY 

# 26/2025). Damit sollen steuerliche Anpassungen, die sich seit dem Erlass der letzten vergleich-

baren Verordnung ergeben haben, in den Verordnungen der jeweiligen steuerlichen Bereiche be-

rücksichtigt werden. Im Ergebnis sollen mehrere Verordnungen zur Verfahrenserleichterung in ei-

ner Mantelverordnung geändert werden.  

Am 05.11.2025 hat nun das Bundeskabinett den Regierungsentwurf der Siebten Verordnung zur 

Änderung steuerlicher Verordnungen beschlossen. Gegenüber dem Referentenentwurf sind die 

folgenden Punkte gestrichen worden: 

› Normierung einer rechtssicheren und einheitlichen Vorgehensweise bei der Aufteilung eines Ge-

samtkaufpreises für ein bebautes Grundstück nach dem Verhältnis der Verkehrswerte auf den 

Grund und Boden sowie das Gebäude unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Recht-

sprechung und den anerkannten Grundsätzen der Verkehrswertermittlung von Grundstücken 

(§ 9b EStDV). 

› Ergänzung der Kriterien für den Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer im Sinne 

des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG und Vorlage eines für diese Zwecke nach persönlicher Vorortbesichti-

gung erstellten Gutachtens (§ 11c EStDV). 

› Änderung der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung (FATCA-USA-UmsV), durch die das Bußgeld 

für Verstöße gegen die Meldepflichten auf bis zu 50.000 € festgelegt wird. 

Der Verordnung muss nun noch der Bundesrat zustimmen. 

 

Umweltbundesamt: Neue Verwaltungsvorschrift zum Einwegkunststofffonds – Einführung der 

500-Gramm-Mengenschwelle 

Mit Veröffentlichung vom 03.11.2025 hat das Umweltbundesamt (UBA) eine Verwaltungsvor-

schrift zum Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG) vom 03.11.2025 erlassen. Die Vorschrift 

betrifft die Einordnung von Lebensmittelbehältern sowie Tüten und Folienverpackungen nach An-

lage 1 Nummer 1 und 2 EWKFondsG. 

Einführung einer 500-Gramm-Schwelle 

Die Verwaltungsvorschrift führt eine Mengenschwelle von 500 Gramm ein: Einwegkunststoffpro-

dukte, deren bestimmungsgemäßer Lebensmittelinhalt mehr als 500 g beträgt, gelten nicht als 

Produkte zum unmittelbaren Verzehr. Für diese Produkte besteht somit keine Abgabepflicht nach 

§ 12 EWKFondsG. Die Regelung erfasst auch leere Lebensmittelbehälter. Ist die spätere Füll-

menge unbekannt, wird auf das typische Füllgewicht vergleichbarer Behälter abgestellt.  

Auswirkungen für die betroffenen Verpackungsprodukte 

Mit der Neuregelung grenzt das UBA größere Verpackungsformate, die üblicherweise für den 

Transport und Verzehr im häuslichen Umfeld eingesetzt werden, von typischen Unterwegs-Verpa-

ckungen (To-Go) ab. Die Vorschrift entfaltet unmittelbare Bindungswirkung für das UBA als Voll-

zugsbehörde. Für Hersteller, Bevollmächtigte und prüfende Berufsgruppen hat sie Orientierungs-

charakter. 
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Durch die Mengenschwelle entfällt die Abgabepflicht für bestimmte Verpackungen, beispiels-

weise Familienlebensmittelbehälter und größere Folienverpackungen. In der Praxis betrifft dies u. 

a. Verpackungen von Backwaren, Feinkost, Fleisch- und Fertiggerichten, sofern die übliche Füll-

menge über 500 g liegt. 

Für Produkte, deren Füllmengen unterhalb der Schwelle liegen, bleiben die bisherigen Einord-

nungskriterien unverändert bestehen. Dazu zählen weiterhin u. a. Getränkebecher, kleinere Le-

bensmittel-Mitnahmeverpackungen, leichte Tragetaschen, Tüten und Folienverpackungen für Por-

tionsgrößen sowie Tabakfilter. 

Unveränderte Melde- und Registrierungspflichten 

Die Verwaltungsvorschrift ändert nicht die bereits bestehenden Melde- und Registrierungspflich-

ten auf der DIVID-Plattform. Die erstmalige Mengenmeldung für das Jahr 2024 war bis zum 

15.05.2025 einzureichen. Bei Überschreiten von 100 kg Jahresmenge ist ab der Meldung für 2025 

ein Prüfvermerk durch einen registrierten Sachverständigen oder Berufsangehörigen erforderlich. 

Die Abgabe wird im Anschluss per Bescheid festgesetzt. 

Fortbestehende Abgrenzungsfragen 

Bei der praktischen Anwendung der neuen Mengenschwelle bleiben weiterhin Abgrenzungsfra-

gen bestehen. Die auf der DIVID-Plattform durch das UBA veröffentlichten Allgemeinverfügungen 

zur Produktspezifikation sehen vor, dass die Einordnung eines Einwegkunststoffproduktes anhand 

objektiver Produktmerkmale vorzunehmen ist. Für bestimmte Verpackungsarten, wie bspw. bei 

variabler Füllmenge oder mehreren Verwendungszwecken, verbleiben Einordnungsschwierigkei-

ten. Diese Fragen werden im Rahmen der aktuellen Vollzugspraxis behandelt und schrittweise 

durch konkrete Verwaltungsentscheidungen präzisiert. 

 

Oberste Finanzbehörden der Länder: Aufhebung des Nichtanwendungserlasses zur in Bezug auf 

die Gewerbesteuer eingeschränkten Abfärbewirkung bei Beteiligungseinkünften einer Perso-

nengesellschaft  

Der BFH hatte mit Urteil vom 06.06.2019 (IV R 30/16) entschieden, dass Einkünfte einer Personen-

gesellschaft aus Vermietung und Verpachtung oder Kapitalvermögen bei der Einkommensteuer 

aufgrund zusätzlicher gewerblicher Beteiligungseinkünfte ohne Berücksichtigung einer Geringfü-

gigkeitsgrenze in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert werden. Diese durch gewerbliche Beteili-

gungseinkünfte umqualifizierten Einkünfte unterliegen nach Auffassung des BFH aber – anders als 

bei der Abfärbewirkung von originär gewerblicher Tätigkeit (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 1 EStG) – nicht 

der Gewerbesteuer. § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG sei insoweit verfassungskonform dahin auszulegen, 

dass ein gewerbliches Unternehmen i. S. des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 EStG nicht als der Gewerbe-

steuer unterliegender Gewerbebetrieb gelte (vgl. TAX WEEKLY # 28/2019). 

Nur so werde eine verfassungswidrige Schlechterstellung von Personengesellschaften gegenüber 

Einzelunternehmern vermieden. Die Abfärbewirkung aufgrund originär gewerblicher Tätigkeit ver-

hindere, dass infolge unzureichender Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Tätig-

keiten einer Gesellschaft gewerbliche Einkünfte der Gewerbesteuer entzogen werden könnten. 

Diese Gefahr bestehe bei gewerblichen Beteiligungseinkünften nicht, so dass es insoweit gewer-

besteuerlich keiner Abfärbewirkung bedürfe. Zudem seien die gewerblichen Beteiligungsein-

künfte, die bei der Obergesellschaft einkommensteuerrechtlich zur Gewerblichkeit der weiteren 

Einkünfte führen, bei ihr im Hinblick auf die gewerbesteuerrechtliche Kürzung ohnehin nicht mit 

Gewerbesteuer belastet. 
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In Bezug auf die gewerbesteuerlichen Aussagen des Urteils hatten die obersten Finanzbehörden 

der Länder im Einvernehmen mit dem BMF mit gleich lautenden Nichtanwendungserlassen (gleich 

lautende Ländererlasse vom 01.10.2020) reagiert (vgl. TAX WEEKLY # 36/2020). 

Mit gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 05.11.2025 hat die 

Finanzverwaltung nun diese Nichtanwendungserlasse wieder aufgehoben. Nach dem Ergebnis 

einer Erörterung der obersten Finanzbehörden der Länder werde daran nicht weiter festgehalten. 

Die im BFH-Urteil vom 06.06.2019 (IV R 30/16) zum Ausdruck kommenden gewerbesteuerlichen 

Grundsätze sind damit in allen offenen Fällen über den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein 

anzuwenden. 

 

BFH: § 8c KStG und Wirkung auf ein Verlustausgleichsvolumen des Vorjahres  

Der BFH hatte mit Urteil vom 16.07.2025 (I R 1/23) über die steuerliche Behandlung von Verlusten 

im Zusammenhang mit einem schädlichen Beteiligungserwerb nach § 8c KStG zu entscheiden. 

Konkret ging es um die Frage, ob Verluste, die im Wirtschaftsjahr eines schädlichen Beteiligungs-

erwerbs vor dem Erwerbszeitpunkt entstanden waren, im Wege des Verlustrücktrags nach § 10d 

EStG in das Vorjahr gezogen werden dürfen. 

Im Streitfall erwarb die Klägerin, eine GmbH, im Oktober 2018 sämtliche Anteile der E-GmbH und 

verschmolz diese rückwirkend zum 30.09.2018 auf sich. Die E-GmbH erzielte 2017 einen Gewinn 

von ca. 1,7 Mio. €. Im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01.2018 bis 30.09.2018) erzielte sie hingegen einen 

Verlust von 14.058 €. Als Rechtsnachfolgerin der E-GmbH beantragte die Klägerin eine Änderung 

des Körperschaftsteuerbescheids 2017 und machte einen Verlustrücktrag i.H.v. 14.058 € geltend. 

Dies lehnte das Finanzamt mit der Begründung ab, der Verlust des Jahres 2018 sei nach § 8c 

Abs. 1 KStG untergegangen und könne daher nicht mehr zurückgetragen werden. Das Finanzge-

richt bestätigte hingegen die Ansicht der Klägerin und ließ den Verlustrücktrag zu.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil des Finanzgerichts bestätigt und die Revision des Finanzamts zu-

rückgewiesen. Das Finanzgericht habe zutreffend erkannt, dass der gegenüber der E-GmbH er-

gangene Körperschaftsteuerbescheid 2017 auf Antrag der Klägerin (als Rechtsnachfolgerin der  

E-GmbH) in der Weise zu ändern war, dass sich das zu versteuernde Einkommen im Wege eines 

Verlustrücktrags um 14.058 € reduziert. Der von der Klägerin begehrte Verlustrücktrag sei – ent-

gegen der Ansicht des Finanzamts und des BMF – nicht durch § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG ausge-

schlossen. Negative Einkünfte, die im Wirtschaftsjahr des schädlichen Beteiligungserwerbs dem 

Zeitraum vor dem Zeitpunkt dieses schädlichen Erwerbs zuzuordnen sind, unterlägen zwar inso-

weit der Abzugsbeschränkung nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG, als sie nicht in die danach folgenden 

Wirtschaftsjahre vorgetragen werden könnten. Die Regelung des § 8c KStG verbiete hingegen 

nicht, die im Wirtschaftsjahr des schädlichen Anteilserwerbs dem Zeitraum vor dem Zeitpunkt 

dieses Erwerbs zuzuordnenden Verluste in das Wirtschaftsjahr vor der Anteilsübertragung zurück-

zutragen. 

Entscheidend sei, dass die Verluste vor dem schädlichen Beteiligungserwerb entstanden seien 

und somit nicht von einer neuen Anteilseignerstruktur wirtschaftlich genutzt wurden. Der Rück-

trag erfolge durch die Gesellschaft, die den Verlust tatsächlich getragen habe. Was nach den 

Grundsätzen des Senatsurteils vom 24.04.2024 (IV R 27/21, vgl. hierzu TAX WEEKLY # 20/2024) 

gelte, müsse konsequenterweise auch auf einen unterjährigen Verlust übertragen werden, da im 

Falle seines Rücktrags ebenfalls keine Verlustübertragung in den Zeitraum nach dem schädlichen 

Beteiligungserwerb erfolge.  
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Schließlich würden weder § 12 Abs. 3 Hs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 noch § 2 Abs. 4 

UmwStG 2006 den Rücktrag des vom 01.01. bis zum 30.09.2018 auf Ebene der E-GmbH entstan-

denen Verlusts von 14.058 € in das Streitjahr ausschließen. Die Regelung des § 12 Abs. 3 Hs. 2 

i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 würde ihrem eindeutigen Wortlaut nach nur den Ver-

lustübergang auf die übernehmende Körperschaft erfassen, lasse aber die Verlustnutzungsmög-

lichkeiten, die sich auf Ebene der übertragenden Körperschaft ergeben, unberührt. Nichts ande-

res folge aus § 2 Abs. 4 Satz 2 UmwStG 2006, wonach für negative Einkünfte des übertragenden 

Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum der Satz 1 der Vorschrift entsprechend gelte. Danach sei 

der Ausgleich oder die Verrechnung eines Übertragungsgewinns mit bestimmten Verlusten etc. 

nur zulässig, wenn dem übertragenden Rechtsträger die Verlustnutzung auch ohne Anwendung 

von § 2 Abs. 1 und 2 UmwStG 2006 möglich gewesen wäre. 

Das Urteil bringt Klarheit für eine lange umstrittene Frage hinsichtlich der Verlustnutzung bei An-

teilsübertragungen. Der BFH folgt damit der herrschenden Meinung in der Literatur und früheren 

Entscheidungen anderer Finanzgerichte und stellt sich gegen die restriktive Auffassung der Fi-

nanzverwaltung (vgl. BMF-Schreiben vom 28.11.2017, Rz. 2 und 31 Satz 2 und 3). 
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Alle am 06.11.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 1/23 16.07.2025 
§ 8c KStG und Wirkung auf ein Verlustausgleichsvolumen des

Vorjahres

XI R 29/23 09.07.2025 
Kostenloser erstmaliger Zugang zum E-Abo einer Zeitung in den 

Jahren 2009 bis 2012 

Alle am 06.11.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV B 4/25 26.08.2025 
Aussetzung des Gewinnfeststellungsverfahrens bis zur Ent-

scheidung über die Höhe des Sanierungsertrags 

IV B 46/24 23.04.2025 
Zur Darlegung einer Divergenz und einer verfahrensfehlerhaf-

ten Überraschungsentscheidung 

IV B 125/15 25.08.2016 
Originär gewerbliche Tätigkeit der Besitzgesellschaft bei Be-

triebsaufspaltung 

IX B 71/25 23.10.2025 
Nichtzulassungsbeschwerde - Grundsätzliche Bedeutung - Nut-

zung zu eigenen Wohnzwecken bei Überlassung an die Eltern 

X B 44/24 20.10.2025 Übergehen eines Beweisantrags; Verlust des Rügerechts 

Alle bis zum 07.11.2025 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 2 - S 

7100/00097/005/182 
03.11.2025 

Platzierungsabhängige Zahlungen an einen Berufsreiter 

bei der Teilnahme an Turnieren mit fremden Pferden 

durch einen Dritten 

III C 3 - S 

7329/00014/007/150 
03.11.2025 

Über­sicht der Um­satz­steu­er-Um­rech­nungs­kur­se 

2025 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520307/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510214/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520312/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520308/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520309/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520310/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520311/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-11-03-platzierungsabhaengige-zahlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-11-03-platzierungsabhaengige-zahlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2025-11-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2025-11-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen 


A. Problem und Ziel 


Seit dem Erlass der Sechsten Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen vom 
19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2432) hat sich in mehreren Bereichen des deutschen 
Steuerrechts fachlich notwendiger Anpassungsbedarf ergeben. Die vorliegende Verord-
nung greift diesen Bedarf zusammenfassend auf. 


B. Lösung 


Es werden mehrere Verordnungen geändert. Dies geschieht zur Verfahrenserleichterung 
in einer Mantelverordnung. Folgende Änderungen sind enthalten:  


Erlass einer Rechtsverordnung zur Umsetzung der Notifizierung des Wechsels von der 
Freistellung- zur Anrechnungsmethode nach dem DBA-Litauen zur Vermeidung einer 
doppelten Nichtbesteuerung 


– Änderungen der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV): 


– Anpassung der Grenzen, nach denen eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile 
steuerlich nicht als Betriebsvermögen behandelt werden müssen (§ 8 EStDV) 


– Anpassung des in § 60 Absatz 1 und 3 EStDV genannten Umfangs, der der 
Steuererklärung beizufügenden Unterlagen (u. a. Bilanzbestandteile) 


– Möglichkeit der Rentenversicherungsträger, eine monatliche Sammelanmeldung 
beim angeordneten Steuerabzug auf Renten beschränkt Steuerpflichtiger vorzu-
nehmen (§ 73e EStDV) 


– Änderungen der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV), durch die die Digita-
le LohnSchnittstelle erweitert wird (§§ 4, 8 LStDV) 


– Änderung der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigte und Berufsausübungsgesellschaften (DVStB), durch die die 
vorzulegenden Dokumente beim Zulassungsantrag für die Steuerberaterprüfung so-
wie beim Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung angepasst werden (§§ 4, 5 
DVStB) 


– Änderung der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV), durch die die Regelung 
zur Dokumentenpauschale an das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz angeglichen wird 
(§ 17 StBVV) 


– Änderungen der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) 


– Anpassung der §§ 61 und 61a UStDV im Zusammenhang mit den Änderungen des 
§ 122a der Abgabenordnung (AO) 
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– Folgeänderung, die zur Aufhebung des § 66 UStDV führt 


– Erweiterung des § 73 UStDV um eine elektronische Form des Abwicklungsscheins 


– Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZuStV) aufgrund organisa-
torischer Umstrukturierungen im Saarland 


– Änderungen der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV) 


– Ausweitung der Anzeigepflichten von Grundbuchämtern gegenüber den Erb-
schaftsteuerfinanzämtern bei Eigentümerwechsel aufgrund eines nach EU-Recht 
im Ausland ausgestellten Erbnachweises (§ 7 ErbStDV) 


– Anpassung des Musters 5 zu § 7 ErbStDV 


– Einführung einer Anzeigepflicht der Nachlassgerichte in Bayern gegenüber den 
Erbschaftsteuerfinanzämtern bei Erbenermittlung von Amts wegen 


– Änderung des § 4 der Steueridentifikationsnummerverordnung (StIdV), mit der eine 
Löschungsfrist der zu einer Person gespeicherten Daten nach § 139b Absatz 3 AO 
normiert wird 


– Redaktionelle Anpassungen der Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung 
(FzgLiefgMeldV) 


– Änderung der Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung (BsGaV), mit der § 25 
BsGaV an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes angepasst wird 


– Außerkrafttreten folgender Verordnungen: 


– Deutsch-Luxemburgische Konsultationsvereinbarungsverordnung (KonsVer-
LUXV) 


– Deutsch-Niederländische Konsultationsvereinbarungsverordnung (KonsVerN-
LDV). 


Das Außerkrafttreten der Deutsch-Luxemburgischen Konsultationsvereinbarungsverord-
nung (KonsVerLUXV) und der Deutsch-Niederländischen Konsultationsvereinbarungsver-
ordnung (KonsVerNLDV) führt zu einem Normenabbau von Regelungen, die gegen-
standslos geworden sind bzw. nicht mehr anzuwenden sind. 


Der Erlass einer Verordnung zur Umsetzung der Notifizierung zur Anwendung der An-
rechnungsmethode bei bestimmten Einkünften nach dem deutsch-litauischen Doppelbe-
steuerungsabkommen (Notifizierungsverordnung DBA Litauen – DBALTUNotV) dient der 
Vermeidung der doppelten Nichtbesteuerung bestimmter Einkünfte aufgrund einer Trup-
penverlegung nach Litauen.  


C. Alternativen 


Keine. Die im Einzelnen geprüften Alternativen sind aus der Tabelle im Allgemeinen Teil 
der Begründung ersichtlich. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Der Entwurf führt allenfalls zu geringfügigen finanziellen Auswirkungen. 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden):  


Veränderung des jährlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro): - 55,0 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden):  


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro):  


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): -8 932,0 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): -8 932,0 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro):  


davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro):  


davon Sonstiges (in Tsd. Euro):  


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one out“-
Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Da es sich dabei im Saldo um ein 
„Out“ in Höhe von rund 8 932 Tsd. Euro handelt, steht die Summe als Kompensationsvo-
lumen für Regelungsvorhaben des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfügung. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): -1 716,9 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro):  


davon Sozialversicherung (in Tsd. Euro): -859,0 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): -857,9 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 168,0 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 75,0 


davon Sozialversicherung (in Tsd. Euro): 23,0 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 70,0 


davon auf kommunaler Ebene (in Tsd. Euro)  


Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwaltung wird 
auf die ausführlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begründung verwiesen. 


Erfüllungsaufwand für die Verwaltung in Form eines einmaligen Umstellungsaufwands für 
die IT-Umsetzung in den Steuerverwaltungen der Länder entsteht für die Maßnahme vo-
raussichtlich in Höhe von rd. 54 T€. Dieser ist bereits in der vorstehenden Tabelle enthal-
ten. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Verordnung 
der Bundesregierung 


 


Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen 


Bundesrepublik Deutschland                   Berlin, 5. November 2025 
     Der Bundeskanzler 


An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Bürgermeister 
Dr. Andreas Bovenschulte 


Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, 


hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene 


 Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen  


mit Begründung und Vorblatt. 


Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 


Grundgesetzes herbeizuführen. 


Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen.  


Mit freundlichen Grüßen 


Friedrich Merz  







 







Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen


Vom ...


Die Bundesregierung verordnet aufgrund


– des § 41 Absatz 1 Satz 7 und des § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b und e des 
Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 161) geändert worden ist,


– des § 139d Nummer 3 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24),


– des § 36 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I 
S. 378), das zuletzt durch Artikel 34 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 
I Nr. 387) geändert worden ist, sowie


– des § 158 Nummer 1 Buchstabe a des Steuerberatungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Arti-
kel 32 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden 
ist, nach Anhörung der Bundessteuerberaterkammer,


und


das Bundesministerium der Finanzen verordnet aufgrund


– des § 2 Absatz 2, 3 Nummer 1 und des § 21 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung,


– des § 18 Absatz 9 Satz 1, des § 22 Absatz 6 Nummer 1 und des § 26 Absatz 5 Num-
mer 2 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 2. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist,


– des § 1 Absatz 6 des Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), 
das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 387) geändert worden ist,


– des § 64 Absatz 1 des Steuerberatungsgesetzes, nach Anhörung der Bundessteuer-
beraterkammer:


Inhaltsübersicht


Artikel 1 Verordnung zur Umsetzung der Notifizierung zur Anwendung der Anrech-
nungsmethode bei bestimmten Einkünften nach dem deutsch-litauischen Dop-
pelbesteuerungsabkommen (Notifizierungsverordnung DBA Litauen – DBAL-
TUNotV)


Artikel 2 Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 3 Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung
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Artikel 4 Änderung der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerbera-
ter, Steuerbevollmächtigte und Berufsausübungsgesellschaften


Artikel 5 Änderung der Steuerberatervergütungsverordnung 


Artikel 6 Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 7 Weitere Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 8 Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung 


Artikel 9 Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 10 Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung 


Artikel 11 Änderung der Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung 


Artikel 12 Änderung der Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung 


Artikel 13 Änderung der Deutsch-Luxemburgischen Konsultationsvereinbarungsverord-
nung 


Artikel 14 Änderung der Deutsch-Niederländischen Konsultationsvereinbarungsverord-
nung 


Artikel 15 Inkrafttreten


Anhang Muster 5 (zu § 7 ErbStDV)


Artikel 1


Verordnung zur Umsetzung der Notifizierung zur Anwendung der 
Anrechnungsmethode bei bestimmten Einkünften nach dem 


deutsch-litauischen Doppelbesteuerungsabkommen


(Notifizierungsverordnung DBA Litauen – DBALTUNotV)


§ 1 


Abkommen


Abkommen im Sinn dieser Verordnung ist das Abkommen vom 22. Juli 1997 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (BGBl. 1998 
II S. 1572), in der jeweils geltenden Fassung.


§ 2 


Vermeidung der Doppelbesteuerung 


Aufgrund der auf diplomatischem Weg erfolgten Notifizierung gemäß Nummer 7 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe bb des Protokolls zu Artikel 23 des Abkommens wird bei einer
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nach Artikel 4 des Abkommens in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Person die 
Doppelbesteuerung bei Einkünften aus unselbständiger Arbeit nach Artikel 15 des Abkom-
mens wie folgt vermieden: Einkünfte, die nach dem Abkommen grundsätzlich in der Repub-
lik Litauen besteuert werden könnten, aber aufgrund des Abkommens zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Litauen über die 
Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich vom 13. September 2024 tatsächlich nicht in der 
Republik Litauen besteuert werden können, werden nicht nach Artikel 23 Absatz 1 Buch-
stabe a des Abkommens von der deutschen Steuer ausgenommen. In diesen Fällen ver-
meidet die Bundesrepublik Deutschland die Doppelbesteuerung durch Steueranrechnung 
entsprechend Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b des Abkommens.


§ 3 


Anwendung 


Diese Verordnung ist erstmals auf Steuern anzuwenden, die für Zeiträume ab 1. Januar 
2026 erhoben werden


Artikel 2


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 2. 
Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 8 wird durch den folgenden § 8 ersetzt:


„§ 8 


Eigenbetrieblich genutzte Grundstücke von untergeordnetem Wert


   


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


Eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile brauchen nicht als Betriebsvermögen 
behandelt zu werden, wenn ihre Größe nicht mehr als 30 Quadratmeter oder ihr Wert 
nicht mehr als 40 000 Euro beträgt. In diesem Fall dürfen Aufwendungen, die mit dem 
Grundstücksteil im Zusammenhang stehen, nicht abgezogen werden.“


2. § 60 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:


„(1) Der Steuererklärung ist eine Abschrift der Bilanz, der Gewinn- und Ver-
lustrechnung jeweils einschließlich der unverdichteten Kontennachweise mit Kon-
tensalden sowie der Anlagenspiegel und das diesem zugrundeliegende Anlagen-
verzeichnis, im Fall der Eröffnung des Betriebs auch eine Abschrift der Eröffnungs-
bilanz beizufügen, wenn der Gewinn nach § 4 Absatz 1, den §§ 5 oder 5a des Ein-
kommensteuergesetzes ermittelt und auf eine elektronische Übermittlung nach 
§ 5b Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes verzichtet wird. Dies gilt auch für 
solche Bilanzen, die für andere steuerliche Zwecke zu erstellen sind.“


b) Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
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„Liegt ein Anhang, ein Lagebericht, ein Prüfungsbericht oder ein Verzeichnis nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes vor, so ist eine Abschrift der 
Steuererklärung beizufügen.“


3. § 73e Satz 7 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe „hat, und“ durch die Angabe „hat,“ ersetzt.  


b) In Nummer 2 wird die Angabe „ist.“ durch die Angabe „ist, und“ ersetzt. 


c) Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingefügt:


„3. der Schuldner bei Anordnung des Steuerabzugs für Einkünfte im Sinne des 
§ 49 Absatz 1 Nummer 7 und 10 des Einkommensteuergesetzes berechtigt 
ist, ohne die Angaben im Sinne des Satzes 2 die Höhe der Steuerabzüge für 
mehrere Gläubiger in einer Summe anzumelden (Sammelanmeldung).“


4. § 84 wird wie folgt geändert:


a) Nach Absatz 1c wird der folgender Absatz 1d eingefügt:


„(1d) § 8 Satz 1 in der am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkün-
dung der vorliegenden Verordnung] geltenden Fassung ist in allen offenen Fällen 
anzuwenden. § 8 Satz 2 in der am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Ver-
kündung der vorliegenden Verordnung] geltenden Fassung ist erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2025 beginnen.“


b) Nach Absatz 3e wird der folgende Absatz 3f eingefügt:


„(3f) § 60 Absatz 1 Satz 1 in der am … [einsetzen: Datum des Tages nach der 
Verkündung der vorliegenden Verordnung] geltenden Fassung ist, soweit er sich 
auf die Übermittlung des Anlagenverzeichnisses bezieht, erstmals auf Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2027 beginnen.“


c) Die bisherigen Absätze 3f bis 3j werden zu den Absätzen 3g bis 3k.


Artikel 3


Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung


Die Lohnsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1848), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1495) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 4 Absatz 2a wird durch den folgenden Absatz 2a ersetzt:


„(2a) Der Arbeitgeber hat die nach den Absätzen 1 und 2, die nach § 41 des Ein-
kommensteuergesetzes aufzuzeichnenden Daten sowie die hierfür mittels Vor- und 
Nebensystemen ermittelten und verwendeten Daten der Finanzbehörde nach einer 
amtlich vorgeschriebenen einheitlichen Form über eine digitale Schnittstelle elektro-
nisch bereitzustellen. Die Übermittlung der Daten für dieselbe Betriebsstätte hat zu-
sammengefasst in einem Datenbestand je Haupt-, Vor- und Nebensystem zu erfolgen. 
Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Betriebsstättenfinanzamt zur Vermeidung unbil-
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liger Härten zulassen, dass der Arbeitgeber die Daten in anderer auswertbarer Form 
bereitstellt.“


2. § 8 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:


„(3) § 4 Absatz 2a in der am 31. Dezember 2024 geltenden Fassung ist für die ab 
1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2026 im Lohnkonto aufzuzeichnenden Daten anzu-
wenden. § 4 Absatz 2a in der am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkün-
dung der vorliegenden Verordnung] geltenden Fassung ist für die ab dem 1. Januar 
2027 im Lohnkonto aufzuzeichnenden Daten anzuwenden.“


Artikel 4


Änderung der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften 
über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Berufsaus-


übungsgesellschaften


Die Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevoll-
mächtigte und Berufsausübungsgesellschaften vom 12. November 1979 (BGBl. I S. 1922), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 443) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 4 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 3 wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt. 


b) Nummer 4 wird gestrichen. 


2. § 5 wird durch den folgenden § 5 ersetzt:


„§ 5


Sonstige Nachweise


(1) Einem Antrag auf Zulassung zur Steuerberaterprüfung in verkürzter Form ist 
eine Bescheinigung der nach den Vorschriften der Wirtschaftsprüferordnung zuständi-
gen Stelle darüber beizufügen, dass der Bewerber Wirtschaftsprüfer oder vereidigter 
Buchprüfer ist oder die Prüfung als Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer be-
standen hat.


(2) Einem Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung ist zusätzlich zu den in § 4 
Absatz 3 Nummer 1 und 2 genannten Unterlagen beizufügen: 


1. ein Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis im Sinne des § 37a Absatz 3 Satz 1 
und 2 des Steuerberatungsgesetzes oder ein gleichgestellter Nachweis im Sinne 
des § 37a Absatz 3 Satz 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes, 


2. sofern die Hilfeleistung in Steuersachen im Herkunftsstaat nicht reglementiert ist 
und soweit nach § 37a Absatz 3 Satz 5 bis 7 des Steuerberatungsgesetzes erfor-
derlich, ein Nachweis, dass der Bewerber auf die Ausübung des Berufs vorbereitet 
wurde und in den vorhergehenden zehn Jahren mindestens ein Jahr in einem Um-
fang von sechzehn Wochenstunden steuerberatend tätig war,
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3. ein Nachweis im Sinne des § 37a Absatz 4 Satz 5 und 6 des Steuerberatungsge-
setzes über die erlangten Kenntnisse in den Prüfungsgebieten, die entfallen sollen. 


(3) Die beizufügenden Unterlagen sind in deutscher oder englischer Sprache ein-
zureichen. Eine beglaubigte deutsche Übersetzung kann im begründeten Einzelfall an-
gefordert werden.“


Artikel 5


Änderung der Steuerberatervergütungsverordnung


Die Steuerberatervergütungsverordnung vom 17. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1442), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 31. März 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 105) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:


§ 17 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:


„(1) Der Steuerberater erhält eine Dokumentenpauschale


1. für Kopien und Ausdrucke 


a) aus Behörden- und Gerichtsakten, soweit deren Herstellung zur sachgerechten 
Bearbeitung der Angelegenheit geboten war, 


b) zur Mitteilung an Gegner oder Beteiligte und Verfahrensbevollmächtigte aufgrund 
einer Rechtsvorschrift oder nach Aufforderung durch das Gericht, die Behörde o-
der die sonst das Verfahren führende Stelle, soweit hierfür mehr als 100 Seiten zu 
fertigen waren, 


c) zur notwendigen Unterrichtung des Auftraggebers, soweit hierfür mehr als 100 Sei-
ten zu fertigen waren, 


d) in sonstigen Fällen nur, wenn sie im Einverständnis mit dem Auftraggeber, auch 
zur Unterrichtung Dritter, angefertigt worden sind und 


2. für die Überlassung von elektronischen Dateien oder deren Bereitstellung zum Abruf 
anstelle der in Nummer 1 Buchstabe d genannten Kopien und Ausdrucke.


Eine Übermittlung durch den Steuerberater per Telefax steht der Herstellung einer Kopie 
gleich.“


Artikel 6


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 2. 
Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 66 wird gestrichen.


2. § 73 Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
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„1. bei Lieferungen und sonstigen Leistungen, die von einer amtlichen Beschaffungs-
stelle in Auftrag gegeben worden sind, durch eine Bescheinigung der amtlichen 
Beschaffungsstelle nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck oder eine elektroni-
sche Version des Vordrucks (Abwicklungsschein);“.


Artikel 7 


Weitere Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung die zuletzt durch Artikel 6 dieser Verord-
nung geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 61 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:


„(4) Der Bescheid über die Vergütung von Vorsteuerbeträgen kann durch Bereit-
stellung zum Datenabruf nach § 122a in Verbindung mit § 87a Absatz 8 der Abgaben-
ordnung bekannt gegeben werden. Hat der Empfänger des Bescheids eine einmalige 
oder dauerhafte postalische Bekanntgabe nach § 122 Absatz 2 der Abgabenordnung 
beantragt, ist der Bescheid, bis zum Widerruf des Antrags, schriftlich zu erteilen.“


2. § 61a wird wie folgt geändert:


a) Nach Absatz 1 Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt:


„Der Bescheid über die Vergütung von Vorsteuerbeträgen ist durch Bereitstellung 
zum Datenabruf nach § 122a in Verbindung mit § 87a Absatz 8 der Abgabenord-
nung bekannt zu geben. Abweichend von § 122a Absatz 2 der Abgabenordnung 
kann das Bundeszentralamt für Steuern nur zur Vermeidung von unbilligen Härten 
einem Antrag auf einmalige postalischer Bekanntgabe nach § 122a Absatz 2 der 
Abgabenordnung entsprechen und den Bescheid, bis zum Widerruf des Antrags, 
postalisch bekannt geben.“


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 


„In dem Antrag sind die Vorsteuerbeträge, deren Vergütung beantragt wird, im 
Einzelnen aufzuführen (Einzelaufstellung).“ 


bb) Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt: 


„Die Vorsteuerbeträge sind


1. durch Hochladen der Rechnungen und Einfuhrbelege im Online-Portal 
des Bundeszentralamts für Steuern oder


2. in Ausnahmefällen durch Vorlage der Rechnungen und Einfuhrbelege auf 
einem Speichermedium


nachzuweisen, wenn der Gesamtbetrag der Rechnung oder des Einfuhrbele-
ges 250 Euro übersteigt. Das Bundeszentralamt für Steuern kann verlangen, 
dass die Vorsteuerbeträge durch Vorlage von Rechnungen und Einfuhrbele-
gen im Original nachgewiesen werden. In diesem Fall gilt der in Satz 4 ge-
nannte Schwellenwert nicht.“
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Artikel 8


Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung


Die Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794, 
3814), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 24. November 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 332) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


In § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 15 wird die Angabe „Saarbrücken Am Stadtgraben“ durch 
die Angabe „Saarbrücken I“ ersetzt.


Artikel 9


Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung


Die Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung vom 8. September 1998 (BGBl. I 
S. 2658), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2432) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 Nummer 5 und 6 wird durch die folgenden Nummern 5 bis 7 ersetzt:


„5. Beschlüsse über die Einleitung oder Aufhebung einer Nachlasspfleg–
schaft oder Nachlassverwaltung,


6. beurkundete Vereinbarungen über die Abwicklung von Erbauseinander-
setzungen,


7. Eintragungsbekanntmachungen nach § 55 der Grundbuchordnung, 
wenn aufgrund eines von einer ausländischen Stelle erteilten Europäi-
schen Nachlasszeugnisses eine Eigentumsumschreibung im Grundbuch 
erfolgt; eine beglaubigte Abschrift des Europäischen Nachlasszeugnis-
ses ist beizufügen.“


bb) Die Sätze 2 bis 4 werden durch die folgenden Sätze ersetzt:


„Erfolgt die Ermittlung der Erben von Amts wegen, so ist das Ergebnis mit 
einem Vordruck nach Muster 5 mitzuteilen. Eine elektronische Übermittlung 
der Anzeige nach Satz 1 oder 2 ist ausgeschlossen. Die Anzeige hat unver-
züglich nach dem auslösenden Ereignis zu erfolgen. Auf der Urschrift der Do-
kumente nach Satz 1 ist zu vermerken, wann und an welches Finanzamt die 
beglaubigte Abschrift übersandt worden ist.“


b) In Absatz 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „Mitteilung“ durch die 
Angabe „Anzeige“ ersetzt. 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
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„1. den Familienstand des Erblassers,“.


bb) In Nummer 3 wird die Angabe „die Anschriften und die Identifikationsnum-
mern“ durch die Angabe „die Anschriften, die Identifikationsnummern und die 
Geburtstage“ ersetzt.


d) In Absatz 4 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „in Absatz 1 erwähnten 
Abschriften und die Erstattung der dort“ durch die Angabe „beglaubigten Abschrif-
ten nach Absatz 1 Satz 1 und die Erstattung der in Absatz 1“ ersetzt.


e) In Absatz 5 wird die Angabe „Nachlaßgerichtes“ durch die Angabe „Nachlassge-
richts“ ersetzt.


2. Das Muster 5 (zu § 7 ErbStDV) wird durch das als Anhang zu dieser Verordnung er-
sichtliche Muster 5 (zu § 7 ErbStDV) ersetzt.


Artikel 10


Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung


Die Steueridentifikationsnummerverordnung vom 28. November 2006 (BGBl. I 
S. 2726), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2432) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


§ 4 wird durch den folgenden § 4 ersetzt:


„§ 4 


Löschungsfrist


Die beim Bundeszentralamt für Steuern nach § 139b Absatz 3 und 3a der Abgaben-
ordnung gespeicherten Daten sind 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres zu löschen, in 
dem die natürliche Person, der die Identifikationsnummer erteilt wurde, verstorben ist. 
Wurde eine Identifikationsnummer in einem Besteuerungs- oder Verwaltungsverfahren zu 
Unrecht vergeben, sind die zu ihr nach § 139b Absatz 3 und 3a der Abgabenordnung ge-
speicherten Daten unverzüglich zu löschen.“


Artikel 11


Änderung der Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung


Die Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung vom 18. März 2009 (BGBl. I S. 630), 
die durch Artikel 21 Absatz 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1679) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In § 1 Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung“ durch die Angabe „nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle“ ersetzt.
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2. In § 4 wird die Angabe „§ 26a Abs. 1 Nr. 6“ durch die Angabe „§ 26a Absatz 2 Num-
mer 6“ ersetzt.


Artikel 12


Änderung der Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung


Die Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung vom 13. Oktober 2014 (BGBl. I 
S. 1603), die zuletzt durch Artikel 8 Absatz 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


§ 25 wird wie folgt geändert:


1. Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:


„Zur Bestimmung des Dotationskapitals inländischer Versicherungsbetriebsstätten 
ausländischer Versicherungsunternehmen ist der Versicherungsbetriebsstätte in ei-
nem ersten Schritt ein Anteil an den Vermögenswerten des ausländischen Versiche-
rungsunternehmens zuzuordnen, die der Bedeckung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen, des Eigenkapitals und der aus Versicherungsverhältnissen entstande-
nen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten des ausländischen Versi-
cherungsunternehmens dienen.“


2. Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.


3. Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:


„(4) Ungeachtet der Absätze 1 bis 3 hat die inländische Versicherungsbetriebs-
stätte mindestens ein Dotationskapital auszuweisen, das sie nach versicherungsauf-
sichtsrechtlichen Grundsätzen als Eigenkapital ausweisen müsste, wenn sie ein recht-
lich selbständiges Versicherungsunternehmen wäre. Als Mindestkapital gilt die Min-
destkapitalanforderung nach der Kapitalausstattungs-Verordnung (Mindestkapitalaus-
stattungsmethode für Versicherungsbetriebsstätten). Wird die Mindestkapitalausstat-
tungsmethode für Versicherungsbetriebsstätten angewandt, ist das Dotationskapital 
um 20 Prozent der Mindestkapitalanforderung zu erhöhen, es sei denn, ein geringerer 
Zuschlag führt zu einem Ergebnis der Versicherungsbetriebsstätte, das dem Fremd-
vergleichsgrundsatz besser entspricht.“


4. Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:


„(5) Sofern das in der inländischen Handelsbilanz der inländischen Versicherungs-
betriebsstätte tatsächlich ausgewiesene Kapital den nach den Absätzen 1 bis 4 ermit-
telten Betrag übersteigt, ist dieses als Dotationskapital zuzuordnen.“


5. Nach Absatz 5 werden die folgenden Absätze 6 und 7 eingefügt:


„(6) § 12 Absatz 6 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Höhe des zuzuord-
nenden Dotationskapitals auch anzupassen ist, soweit dies das inländische Versiche-
rungsaufsichtsrecht erfordert. Im Übrigen gilt § 12 sinngemäß.


(7) Weicht das Dotationskapital, das einer inländischen Versicherungsbetriebs-
stätte vom ausländischen Versicherungsunternehmen zugeordnet wurde, von dem Do-
tationskapital ab, das nach den Absätzen 1 bis 6 zuzuordnen ist, so sind die zugeord-
neten Vermögenswerte um den Unterschiedsbetrag anzupassen.“
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Artikel 13


Änderung der Deutsch-Luxemburgischen Konsultationsvereinba-
rungsverordnung


Die Deutsch-Luxemburgische Konsultationsvereinbarungsverordnung vom 9. Juli 2012 
(BGBl. I S. 1484), die durch Artikel 4 der Verordnung vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I 
S. 2392) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


§ 12 wird durch den folgenden § 12 ersetzt:


„§ 12 


Außerkrafttreten 


Diese Verordnung tritt am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung dieser 
Verordnung] außer Kraft.“


Artikel 14


Änderung der Deutsch-Niederländischen Konsultationsvereinba-
rungsverordnung


Die Deutsch-Niederländische Konsultationsvereinbarungsverordnung vom 20. Dezem-
ber 2010 (BGBl. I S. 2183) wird wie folgt geändert:


§ 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt:


„§ 9 


Außerkrafttreten 


Diese Verordnung tritt am … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung dieser 
Verordnung] außer Kraft.“


Artikel 15 


Inkrafttreten 


(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am … [einsetzen: Datum 
des Tages nach der Verkündung dieser Verordnung] in Kraft.


(2) Die Artikel 4 und 5 treten am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die 
Verkündung folgenden Kalendervierteljahres] in Kraft.


(3) Artikel 7 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Drucksache 626/25- 11 -







Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Anhang


Muster 5 
(zu § 7 ErbStDV)


Amtsgericht/Notariat


Erbschaftsteuer


An das 
Finanzamt 
– Erbschaftsteuerstelle –


Die beigefügte … beglaubigte … Abschrift … /Ablichtung …/ Anlage wird /werden mit folgen-
den Bemerkungen übersandt:


Erblasser 
Name, Vorname, Identifikationsnum-
mer


Geburtstag 


letzte Anschrift 


Familienstand 


Güterstand (bei Verheirateten 
oder bei Lebenspartnern) 


Todestag und Sterbeort 


Standesamt und Sterberegister-Nr. 


 
  


 ............... ............... ............... 


 


    


 


.............................. 


.............................. 


.............................. 


.............................. 


 .............................. 


 


 


 .............................. 


.............................. 


.............................. 


.............................. 


 


.............................. 
 


.............................. 


 


  


   


 


 


 


...............  


Testament/Erbvertrag vom 


Tag der Eröffnung


Die Gebühr für die 


 


 


Errichtung Verwahrung


Grund der Übersendung


Eröffnung einer □ Verfügung von Todes wegen *


Erteilung eines □ Erbscheins * □ Europäischen 
Nachlass-
zeugnisses *


□ Testaments-


Erteilung eines  
Erbscheins


vollstrecker-
zeugnisses *


□ Zeugnisses über die 
Fortsetzung von 
Gütergemeinschaf-
ten *
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ist berechnet nach dem Wert von EUR EUR







Beurkundung □ Erbauseinandersetzung * 
einer


□ Einleitung oder Aufhebung 
einer Nachlasspflegschaft *
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Beschluss über 
die


...............  


 


 


 ...............  


 ...............  


 


...............  ...............  


 


 


 
...............  


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


 


 
 


□ Einleitung oder Aufhebung 
einer Nachlassverwaltung *
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Eigentumsum-
schreibung im 
Grundbuch


□ aufgrund eines Europäischen Nachlasszeugnisses einer ausländischen 
Stelle *


Erbenermittlung □ von Amts wegen*.


Die Namen, die Geburtstage und Anschriften der Beteiligten und das persönliche Verhältnis 
(Verwandtschaftsverhältnis, Ehegatte oder Lebenspartner) zum Erblasser sowie Veränderun-
gen in der Person der Erben, Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker usw. (durch Tod, 
Eintritt eines Ersatzerben, Ausschlagung, Amtsniederlegung des Testamentsvollstreckers und 
dergleichen) und Änderungen in den Verhältnissen dieser Personen (Namens-, Berufs-, An-
schriftenänderungen und dergleichen)


□ ergeben sich aus der beiliegenden Abschrift der Eröffnungsverhandlung. * 


□ sind auf einem gesonderten Blatt angegeben. * 


□ Zur Höhe und Zusammensetzung des Nachlasses ist dem Gericht/Notariat folgendes 
bekanntgeworden: *


□ Ein Verzeichnis der Nachlassgegenstände ist beigefügt. *


□ Zum Wert des Grundstücks ist dem Grundbuchamt folgendes bekanntgeworden: *


* Zutreffendes ist anzukreuzen


Ort, Datum Unterschrift







Begründung 


A. Allgemeiner Teil


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen


Seit dem Erlass der Sechsten Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen vom 
19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2432) hat sich in mehreren Bereichen des deutschen Steu-
errechts fachlich notwendiger Anpassungsbedarf ergeben. Die vorliegende Verordnung 
greift diesen Bedarf zusammenfassend auf.


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs


Es werden mehrere Verordnungen geändert. Dies geschieht zur Verfahrenserleichterung 
in einer Mantelverordnung. Folgende Änderungen sind enthalten:


– Erlass einer Rechtsverordnung zur Umsetzung der Notifizierung des Wechsels von der 
Freistellung- zur Anrechnungsmethode nach dem DBA-Litauen zur Vermeidung einer 
doppelten Nichtbesteuerung


– Änderungen der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV):


– Anpassung der Grenzen, nach denen eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile 
steuerlich nicht als Betriebsvermögen behandelt werden müssen (§ 8 EStDV)


– Anpassung des in § 60 Absatz 1 und 3 EStDV genannten Umfangs, der der Steu-
ererklärung beizufügenden Unterlagen (u. a. Bilanzbestandteile)


– Möglichkeit der Rentenversicherungsträger, eine monatliche Sammelanmeldung 
beim angeordneten Steuerabzug auf Renten beschränkt Steuerpflichtiger vorzu-
nehmen (§ 73e EStDV)


– Änderungen der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV), durch die die Digitale 
LohnSchnittstelle erweitert wird (§§ 4, 8 LStDV)


– Änderung der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, Steu-
erbevollmächtigte und Berufsausübungsgesellschaften (DVStB), durch die die vorzu-
legenden Dokumente beim Zulassungsantrag für die Steuerberaterprüfung sowie beim 
Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung angepasst werden (§§ 4, 5 DVStB)


– Änderung der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV), durch die die Regelung 
zur Dokumentenpauschale an das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz angeglichen wird 
(§ 17 StBVV)


– Änderungen der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) 


– Anpassung der §§ 61 und 61a UStDV im Zusammenhang mit den Änderungen des 
§ 122a der Abgabenordnung (AO) 


– Folgeänderung, die zur Aufhebung des § 66 UStDV führt 


– Erweiterung des § 73 UStDV um eine elektronische Form des Abwicklungsscheins
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– Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZuStV) aufgrund organisa-
torischer Umstrukturierungen im Saarland


– Änderungen der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV)


– Ausweitung der Anzeigepflichten von Grundbuchämtern gegenüber den Erb-
schaftsteuerfinanzämtern bei Eigentümerwechsel aufgrund eines nach EU-Recht 
im Ausland ausgestellten Erbnachweises (§ 7 ErbStDV)


– Anpassung des Musters 5 zu § 7 ErbStDV


– Einführung einer Anzeigepflicht der Nachlassgerichte in Bayern gegenüber den 
Erbschaftsteuerfinanzämtern bei Erbenermittlung von Amts wegen


– Änderung des § 4 der Steueridentifikationsnummerverordnung (StIdV), mit der eine Lö-
schungsfrist der zu einer Person gespeicherten Daten nach § 139b Absatz 3 AO nor-
miert wird


– Redaktionelle Anpassungen der Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung 
(FzgLiefgMeldV)


– Änderung der Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung (BsGaV), mit der § 25 
BsGaV an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes angepasst wird 


– Außerkrafttreten folgender Verordnungen: 


– Deutsch-Luxemburgische Konsultationsvereinbarungsverordnung (KonsVer-
LUXV) 


– Deutsch-Niederländische Konsultationsvereinbarungsverordnung (KonsVerN-
LDV)


III. Exekutiver Fußabdruck


Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht we-
sentlich zum Inhalt des Verordnungsentwurfs beigetragen (§ 43 Absatz 1 Nummer 13 
GGO).


IV. Alternativen


Keine. Die im Einzelnen geprüften Alternativen sind aus der nachstehenden Tabelle ersicht-
lich.


Vorschrif-
ten


Geprüfte Alternativen Begründung


§ 8 EStDV  Ersatzlose Streichung des § 8  geprüfte alternative Regelungsmöglichkei-
EStDV ten sind jeweils mit teilweise erheblichem 


administrativen Aufwand für die Finanzver-
 Anhebung der absoluten Wert-


grenze (z. Bsp. Verdopplung; An-
waltung und Steuerpflichtigen verbunden


passung an die aktuellen Markt-  bisher zulässigerweise nicht als Betriebs-
verhältnisse) und ggf. Streichung vermögen behandelte Grundstücksteile
des Betriebsausgabenabzugs (R müssten bewertet werden
4.7 Absatz 2 Satz 4 EStR), d. h.
ein Abzug der mit dem Grund-  eine solche sachgerechte Überprüfung der


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
  


stücksteil in Zusammenhang ste- Werte ist weder vom Innendienst noch von


 
 


 
 
 


 


 


 
 


 
 
 


 


 


henden Aufwendungen ist vorbe- den Betriebsprüfungsstellen ohne weiteres


haltlich des § 4 Absatz 5 Satz 1 möglich
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Vorschrif-
ten


Geprüfte Alternativen Begründung


Nummer 6b EStG als Betriebs-
ausgaben nur noch zugelassen, 
wenn § 8 EStDV nicht angewandt 
wird 


 systematische Neuausrichtung 
(Ersatz der bisherigen betrags-
mäßigen Wertgrenze durch eine 
eindeutig feststellbare statische 
Grenze - z. Bsp. maximale Quad-
ratmeterzahl) 


 unveränderte Beibehaltung des 
§ 8 EStDV


 für eine solche Überprüfung müsste die 
Bewertungsstelle oder ggf. Bausachver-
ständige hinzugezogen werden 


 Aufwand und Nutzen (es ist nur mit gerin-
gen steuerlichen Auswirkungen zu rech-
nen) stehen in keinem Verhältnis


 


 


   


§ 4 Ab-
satz 2a, 
§ 8 Ab-
satz 3 
LStDV


Alternativ können die bisherigen Verhält-
nisse beibehalten werden. Bestehende 
Rechtsunklarheiten werden nicht beseitigt 
und die notwendige Mitwirkung der Arbeit-
geber wird nicht verringert.


Die Anpassung dient zum einen der Rechtsklarheit 
und entlastet zum anderen durch die Vermeidung 
von Nachfragen und Fehlerübertragungen sowohl 
die Finanzverwaltung als auch die betroffenen Un-
ternehmen und ist damit vorzugswürdig.   


§ 73 Abs-
satz 1 
Nummer 1 
UStDV


Keine Anpassung des § 73 Absatz 1 Num-
mer 1 UStDV 


   


 


 
  


Als Folge würde ausschließlich die Nut-
zung des amtlich vorgeschriebenen Vor-
drucks in Papierform möglich sein und den 
zunehmenden Digitalisierungsmöglichkei-
ten nicht Rechnung getragen werden.


Die Anpassung dient der Digitalisierung.


 


 


 


§ 7 
ErbStDV


Beibehaltung der bisherigen Regelungen. Durch die Änderung wird die Sicherung des Steuer-
aufkommens besser erreicht als durch die Alterna-
tive.


 
 


 


V. Regelungskompetenz 


 


 


Die Ermächtigungsgrundlagen ergeben sich für die Änderungen 


– der Notifizierungsverordnung DBA Litauen aus § 2 Absatz 3 Nummer 1 AO 


– der EStDV aus § 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b und e EStG 


– der LStDV aus § 41 Absatz 1 Satz 7 EStG 


– der DVStB aus § 158 Nummer 1 Buchstabe a StBerG 


– der StBVV aus § 64 Absatz 1 StBerG 


– der UStDV aus § 18 Absatz 9 Satz 1 UStG, aus § 22 Absatz 6 Nummer 1 UStG und 
aus § 26 Absatz 5 Nummer 2 UStG 


– der UStZustV aus § 21 Absatz 1 AO 


– der ErbStDV aus § 36 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e ErbStG 


– der StIDV aus § 139d AO 


– der FzgLiefgMeldV aus § 18c UStG 


– der BsGaV aus § 1 Absatz 6 AStG
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– KonsVerLUXV und KonsVerNLDV aus § 2 Absatz 2 Satz 1 AO, Artikel 97 § 1 Absatz 9 
Satz 2 EGAO


VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen.


VII. Regelungsfolgen 


Auf die entsprechenden Ausführungen zum Erfüllungsaufwand wird verwiesen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung


Die Anpassung der Grenzen, nach denen eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile steu-
erlich nicht als Betriebsvermögen behandelt werden müssen (§ 8 EStDV) führt zu einer 
Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens.


2. Nachhaltigkeitsaspekte


Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, indem er das 
Steueraufkommen des Gesamtstaats sichert und die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsver-
schuldung – Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen), 8.3 (Wirt-
schaftliche Zukunftsvorsorge – Investitionsklima) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit – Wirtschaftswachstum) unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer 
Indikatoren ist nicht gegeben.


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


Der Entwurf führt allenfalls zu geringfügigen finanziellen Auswirkungen.
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5. Weitere Kosten


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.


6. Weitere Regelungsfolgen


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.


VIII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, sodass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluation 
der Regelungen nicht erforderlich.


B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Verordnung zur Umsetzung der Notifizierung zur Anwendung der 
Anrechnungsmethode bei bestimmten Einkünften nach dem deutsch-litauischen 
Doppelbesteuerungsabkommen)


Zu § 1 (Abkommen) 


§ 1 definiert den in der Verordnung verwendeten Begriff „Abkommen“. 


Zu § 2 (Vermeidung der Doppelbesteuerung)


§ 2 setzt die gegenüber Litauen erfolgte Notifizierung inhaltlich um. Dadurch können Ein-
künfte einer in Deutschland ansässigen Person aus unselbständiger Arbeit nach Artikel 15 
DBA-Litauen nicht mehr von der deutschen Steuer nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a 
DBA-Litauen freigestellt werden, wenn aufgrund des Abkommens zwischen der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Litauen über die Zusam-
menarbeit im Verteidigungsbereich vom 13. September 2024 die Republik Litauen diese 
Einkünfte nicht besteuern kann. Stattdessen wird in diesen Fällen die Doppelbesteuerung 
durch Steueranrechnung nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b DBA-Litauen vermieden.


Zu § 3 (Anwendung)


§ 3 bestimmt, dass die Verordnung auf Steuern anzuwenden ist, die für Zeiträume ab dem 
1. Januar 2026 erhoben werden. Die für den Wechsel von der Freistellungs- zur Anrech-
nungsmethode erforderliche Notifikation erfolgte am 19. Dezember 2024. Nach Nummer 7 
Buchstabe b Satz 3 des Protokolls zu Artikel 23 DBA-Litauen wird die Notifikation ab dem 
ersten Tag des Kalenderjahres wirksam, das auf das Jahr folgt, in dem die Notifikation 
übermittelt wurde und alle rechtlichen Voraussetzungen nach dem innerstaatlichen Recht 
des notifizierenden Staates für das Wirksamwerden der Notifikation erfüllt sind.
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Zu Artikel 2 (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung)


Zu Nummer 1 (§ 8 – neu –)


Gegenwärtig brauchen Steuerpflichtige nach § 8 EStDV eigenbetrieblich genutzte Grund-
stücksteile nicht als Betriebsvermögen steuerlich zu behandeln, deren Wert nicht mehr als 
ein Fünftel des gemeinen Wertes des gesamten Grundstücks (relative Grenze) und nicht 
mehr als 20 500 Euro (absolute Grenze) beträgt.


Die relative Grenze wird durch eine eindeutig feststellbare, statische Grenze in Form einer 
maximalen Quadratmeterzahl in Höhe von 30 Quadratmetern ersetzt. Zudem wird die ab-
solute Grenze an die Preisentwicklung von Wohnimmobilien angepasst und auf einen Wert 
von 40 000 Euro erhöht. Diese beiden Grenzen werden dergestalt verbunden, dass zu-
nächst die Prüfung anhand der maximalen Quadratmeterzahl erfolgt. Nur in den Fällen, in 
denen diese Grenze überschritten wird, ist in einem zweiten Schritt die Prüfung anhand der 
absoluten Grenze i. H. von 40 000 Euro erforderlich.


Aufgrund der stark gestiegenen Grundstücks- und Gebäudepreise verliert die Anwendung 
des § 8 EStDV in der gegenwärtigen Ausgestaltung an Bedeutung. Neben dem Hauptan-
wendungsfall des in die häusliche Sphäre eingebundenen Arbeitszimmers des Steuerpflich-
tigen kommen Garagen und Lagerräume als Anwendungsfälle der Regelung des § 8 EStDV 
in Betracht. Darüber hinaus kommt der Regelung aber auch eine sozialpolitische Bedeu-
tung zu. So wird die Regelung auch von Angehörigen sozialer Berufe, wie zum Beispiel 
Kindertagespflegepersonen, die die Betreuung von Kindern in den eigenen, auch zu Wohn-
zwecken genutzten Immobilien übernehmen, aber auch von Hebammen, Physiotherapeu-
ten und Heilpraktikern in Anspruch genommen.


Die Aufnahme einer eindeutig feststellbaren, statischen Grenze in Form einer maximalen 
Quadratmeterzahl anstelle der relativen Grenze führt zu einer Vereinfachung des Besteue-
rungsverfahrens. Die Bezugsgröße ist unveränderlich und die Prüfung der genutzten Quad-
ratmeterzahl lässt sich im Vergleich zu einer betragsmäßigen Wertgrenze unkomplizierter 
und weniger streitanfällig durchführen. Die jährliche Überprüfung, ob die Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme des Wahlrechts weiterhin vorliegen, würde sich erübrigen, da die 
Wohnflächen sich üblicherweise nicht ändern. Ist der eigenbetrieblich genutzte Grund-
stücksteil nicht größer als 30 Quadratmeter, sind keine weiteren Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme des Wahlrechts, d. h. der Behandlung dieses Grundstücksteils als Pri-
vatvermögen anstelle von Betriebsvermögen, erforderlich.


Nur in den Fällen, in denen die maximale Quadratmeterzahl überschritten wird, erfolgt in 
einem zweiten Schritt die Prüfung anhand der absoluten Wertgrenze. Übersteigt der Wert 
des eigenbetrieblich genutzten Grundstücksteiles nicht die Grenze von 40 000 Euro, kann 
entsprechend das Wahlrecht ausgeübt werden.


Gemäß der Richtlinie R 4.7 Absatz 2 Satz 4 EStR sind gegenwärtig Aufwendungen für ei-
nen Grundstücksteil (einschließlich Absetzung für Abnutzung (AfA)), der eigenbetrieblich 
genutzt wird, vorbehaltlich des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) auch dann Betriebsausgaben, wenn der Grundstücksteil wegen seines un-
tergeordneten Wertes nicht als Betriebsvermögen behandelt wird. Dies hat zur Folge, dass 
der Steuerpflichtige bei Ausübung des Wahlrechts gem. § 8 EStDV trotzdem eine Werter-
mittlung für die Berechnung der AfA durchführen muss, wenn er die Aufwendungen für die-
sen Grundstücksteil als Betriebsausgaben geltend machen will.


Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2025 beginnen, ist ein Abzug von Auf-
wendungen, die mit dem Grundstücksteil im Zusammenhang stehen, in den Fällen, in de-
nen das Wahlrecht des § 8 EStDV ausgeübt wird, nicht mehr möglich. Folglich würde die 
Wertermittlung für die Berechnung der AfA entfallen. Die betriebsbezogenen Aufwendun-
gen wie beispielsweise Strom und Heizkosten bleiben weiterhin abzugsfähig.
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Die systematische Neuausrichtung führt zu Rechtssicherheit und einer Minderung des Ad-
ministrationsaufwandes und damit zu einer Entlastung sowohl bei den Steuerpflichtigen als 
auch den Finanzämtern. Zudem zielt die Norm auf Erleichterungen insbesondere von klei-
nen Gewerbetreibenden und Selbständigen und verfolgt einen sozialpolitischen Aspekt der 
Altersabsicherung.


Zu Nummer 2 (§ 60)


Verzichtet die Finanzverwaltung auf die elektronische Übermittlung der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung zur Vermeidung unbilliger Härten nach § 5b Absatz 2 EStG, sind diese 
Unterlagen zur Steuererklärung in Papierform einzureichen. § 60 Absatz 1 bis 3 EStDV re-
gelt die Vorlagepflicht für verschiedene Bestandteile der Bilanz.


Wird auf die Übermittlung der nach § 5b Absatz 1 EStG zu übermittelnden Daten nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung verzichtet, ist sicherzustel-
len, dass diese Unterlagen entsprechend in Papierform der Finanzverwaltung übermittelt 
werden. Aufgrund der Änderung des § 5b Absatz 1 EStG im Rahmen des Jahressteuerge-
setzes 2024 weicht der Wortlaut des § 5b EStG von dem des § 60 EStDV ab.


Zur Sicherstellung, dass der Umfang der der Steuererklärung beizufügenden Unterlagen 
unabhängig von der Übermittlungsart – d. h. entweder nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz durch Datenfernübertragung oder in Papierform – ist, zur Vermeidung von Missver-
ständnissen und zur Verdeutlichung, dass weder § 5b EStG, noch § 60 EStDV über die 
steuerlichen Regelungen hinausgehende zusätzliche Aufzeichnungspflichten implementie-
ren, wird die Aufzählung von Bilanzbestandteilen in § 60 Absatz 1 und Absatz 3 EStDV der 
Aufzählung in § 5b Absatz 1 EStG angepasst.


Die Änderung des § 60 EStDV zielt auf die Wiederherstellung des Gleichlaufs zwischen 
elektronisch, d. h. nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung, 
und in Papierform übermittelten Daten ab.


Zu Nummer 3 (§ 73e Satz 7)


Den Rentenversicherungsträgern soll beim angeordneten Steuerabzug auf beschränkt 
steuerpflichtige Renten (§ 49 Absatz 1 Nummer 7 und 10 EStG) eine Sammelanmeldung 
ermöglicht werden. Hierdurch würde die Bearbeitung erheblich beschleunigt werden, da 
nicht mehr für jeden einzelnen Rentner eine Anmeldung abgegeben werden müsste. Dies 
dient vor allem der Minimierung der Steuerrückstände beim FA Neubrandenburg, denn Voll-
streckungen im Ausland begegnen hohen Hürden. Vor allem in Rückstandsfällen muss 
durch einen Steuerabzug vor Überweisung der Rente ins Ausland dafür gesorgt werden, 
dass Deutschland seine Rechte wahrt.


Eine Automationsunterstützung im Allgemeinen und das Sammelanmeldungsverfahren im 
Besonderen können signifikant die Anzahl der von der Finanzverwaltung und den Renten-
versicherungsträgern umsetzbaren Fälle erhöhen, ohne dass das vorhandene Personal 
dadurch weiter belastet wird.


Erreicht wird dies durch die Ergänzung des § 73e Satz 7 EStDV um eine neue Nummer 3.


Grundsätzlich muss die Steueranmeldung (des Rentenversicherungsträgers) gemäß § 73e 
Satz 2 EStDV auch für Fälle des § 50a Absatz 7 EStG den Namen des Vergütungsgläubi-
gers (des Auslandsrentners), die Höhe der Vergütungen im Sinne des § 50a Absatz 1 
EStG, die Höhe und Art der von der Bemessungsgrundlage des Steuerabzugs abgezoge-
nen Betriebsausgaben oder Werbungskosten und die Höhe des Steuerabzugs enthalten. 
Die Angaben dienen der inhaltlichen Konkretisierung der Entrichtungsschuld des Renten-
versicherungsträgers für das sich anschließende Veranlagungsverfahren bzw. Freistel-
lungs- und Erstattungsverfahren des Steuerschuldners (Auslandsrentner).
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Für Einkünfte im Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 7 und 10 EStG sind diese Angaben aber 
nicht mehr nötig: Denn die Anrechnung der durch den Steuerabzug erhobenen Einkom-
mensteuer (§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a EStG) richtet sich nach der Höhe der in 
der Rentenbezugsmitteilung nach § 22a EStG ausgewiesenen einbehaltenen Steuerab-
zugsbeträge (§ 50a Absatz 7 Satz 6 EStG). Diese Beträge werden automatisch dem zutref-
fenden Steuerkonto zugeordnet. Damit liegen dem Finanzamt im Hinblick auf den Steuer-
abzug die für das Veranlagungsverfahren bzw. Freistellungs- und Erstattungsverfahren not-
wendigen Angaben bereits vor.


Die Individualisierung bzw. Zuordnung der einbehaltenen und abgeführten Steuerabzugs-
beträge (§ 50a Absatz 7 Satz 6 EStG) in der Rentenbezugsmitteilung auf den einzelnen 
Empfänger von Alterseinkünften ermöglicht den Rentenversicherungsträgern, alle in einem 
Besteuerungszeitraum einbehaltenen Steuerabzugsbeträge in monatlichen Steueranmel-
dungen zusammenzufassen. § 73e Satz 7 Nummer 3 EStDV-neu bildet diese Möglichkeit 
rechtlich ab.


Zu Nummer 4 (§ 84)


Zu Buchstabe a (§ 84 Absatz 1d – neu –)


Die Neufassung des § 8 Satz 1 EStDV ist in allen offenen Fällen anzuwenden. § 8 Satz 2 
EStDV ist erst für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2025 begin-
nen.


Zu Buchstabe b (§ 84 Absatz 3f – neu –) 


Die Übermittlung des Anlagenverzeichnisses ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2027 beginnen. 


Zu Buchstabe c (§84 Absätze 3g bis 3h – neu –) 


Durch das Einfügen eines neuen § 84 Absatz 3f EStDV werden die bisherigen Absätze 3f 
bis 3g zu den Absätzen 3g bis 3h. 


Zu Artikel 3 (Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung)


Arbeitgeber setzen neben der eigentlichen Lohnsoftware als Hauptsystem zusätzlich für die 
Ermittlung der nach § 41 Absatz 1 und 2 EStG sowie § 4 LStDV (Lohnkonto) aufzuzeich-
nenden Daten (wie z. B. zur Ermittlung der steuerpflichtigen und steuerfreien Arbeitslohn-
bestandteile) eine Vielzahl sogenannter Vor- und Nebensysteme (z. B. elektronische Zeit-
erfassungs- oder Reisekostenabrechnungssysteme, elektronische Fahrtenbücher) ein. Im 
Rahmen von Lohnsteuer-Außenprüfungen kann die Finanzbehörde bereits jetzt gemäß 
§ 147 Absatz 1 Nummer 5 i. V. m. Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 oder Absatz 6 Satz 2 Num-
mer 3 der Abgabenordnung (AO) verlangen, dass diese Daten in einem maschinell verwert-
baren Format übertragen werden. Die Übertragung erfolgt seit dem 1. Januar 2018 ver-
pflichtend über die sog. Digitale LohnSchnittstelle (DLS). Grundlage für die DLS ist § 41 
Absatz 1 Satz 7 EStG i. V. m. § 4 Absatz 2a LStDV, wonach die Daten nach einer amtlich 
vorgeschriebenen einheitlichen Form über eine digitale Schnittstelle elektronisch bereitzu-
stellen sind.


Um möglichen Implementierungsschwierigkeiten vorzubeugen, informierte die Finanzver-
waltung im Vorfeld der verpflichteten Einführung der DLS die Arbeitgeber und Softwareun-
ternehmen umfassend. Die Übertragung der Daten über die DLS hat sich in der Praxis be-
währt und wird von den Arbeitgebern im Hinblick auf die damit erreichte Beschleunigung 
der Prüfung sowie der Verringerung der notwendigen Mitwirkung der Unternehmen an den 
Außenprüfungen überwiegend als positiv bewertet.
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Die Verpflichtung zur Bereitstellung über die DLS umfasst bereits heute auch Daten aus 
den genannten Vor- und Nebensystemen, da diese die Grundlage zur Ermittlung der auf-
zuzeichnenden Daten bilden. Die verpflichtende Bereitstellung dieser Daten hat derzeit je-
doch mangels entsprechender Erweiterung der bisherigen Datensatzbeschreibung keine 
Praxisrelevanz und findet somit kaum Beachtung. Durch die stetige Fortschreibung der DLS 
werden Arbeitgeber jedoch in der Zukunft damit vermehrt konfrontiert werden. Um Rechts-
unklarheiten zum Anwendungsbereich der DLS in Lohnsteuer-Außenprüfungen entgegen-
zuwirken, soll die verpflichtende Bereitstellung der Daten aus Vor- und Nebensystemen 
klarstellend gesetzlich geregelt werden.


Darüber hinaus wird erstmalig verbindlich festgelegt, dass die Daten zukünftig grundsätz-
lich zusammengefasst in einem Datenbestand je Haupt-, Vor- und Nebensystem zu über-
tragen sind.


Zu Nummer 1 (§ 4 Absatz 2a)


Gegenüber der bisherigen Fassung des § 4 Absatz 2a Satz 1 LStDV wird die Aufzählung 
der aufzuzeichnenden und über die DLS zur Verfügung zu stellenden Daten um elektroni-
sche Daten aus Vor- und Nebensystemen erweitert.


Um Anpassungsschwierigkeiten entgegen zu wirken, wird die Finanzverwaltung, wie auch 
in der Vergangenheit, über wesentliche Erweiterungen der DLS auf Vor- und Nebensys-
teme informieren. Damit haben Arbeitgeber und Softwareunternehmen genügend zeitlichen 
Vorlauf, um die insoweit erweiterte DLS in ihre Lohnabrechnungsprogramme sowie Lohn-
buchhaltungsprogramme zu implementieren.


In der Mehrheit der Prüfungsfälle werden die Daten in einem einheitlichen Datenbestand, 
der sämtliche Lohnkonten aller Arbeitnehmer der lohnsteuerlichen Betriebsstätte enthält, 
zur Verfügung gestellt. Einige wenige Arbeitgeber weichen jedoch von dieser bewährten 
Praxis ab und übermitteln mehrere DLS-Datenbestände, beispielsweise getrennt nach Ar-
beitnehmergruppen, was zu erheblichem Mehraufwand und Nachfragen führt. Um die Prü-
fungsdauer nicht unverhältnismäßig zu verlängern, wird in Satz 2 erstmalig festgelegt, dass 
die Übermittlung zukünftig in einem einheitlichen Datenbestand je System zu erfolgen hat.


Eine vergleichbare Verpflichtung existiert bereits in R 41a.1 Absatz 2 der Lohnsteuer-Richt-
linien 2023 (LStR 2023), wonach die Abgabe mehrerer Lohnsteuer-Anmeldungen für die-
selbe Betriebsstätte und denselben Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum, etwa getrennt nach 
den verschiedenen Bereichen der Lohnabrechnung, z. B. gewerbliche Arbeitnehmer, Ge-
haltsempfänger, Pauschalierungen nach den §§ 37a, 37b, 40 bis 40b EStG, nicht zulässig 
ist.


Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Betriebsstättenfinanzamt zur Vermeidung unbilliger 
Härten weiterhin nach Satz 3 zulassen, dass der Arbeitgeber die Daten in anderer auswert-
barer Form bereitstellt. Die Streichung des bisherigen Verweises auf Satz 1 dient der Klar-
stellung, dass diese Möglichkeit auch die nach Satz 2 vorgesehene Übermittlung in einem 
einheitlichen Datenbestand umfasst. Derartige Härten sind insbesondere die Gefährdung 
von Betriebsgeheimnissen oder des internen Betriebsfriedens (beispielsweise bei geson-
derter Abrechnung des oberen Managements).


Zu Nummer 2 (§ 8 Absatz 3)


Ungeachtet des grundsätzlich rein klarstellenden Charakters der verpflichtenden Übermitt-
lung der Daten aus Vor- und Nebensystemen sind nach dem neuen Absatz 3 Satz 2 die 
Regelungen in § 4 Absatz 2a LStDV – neu – einheitlich erstmals für lohnsteuerliche Daten 
anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2027 im Lohnkonto aufzuzeichnen sind. Damit wird eine 
einheitliche Anwendung sowohl der Erweiterung nach § 4 Absatz 2a Satz 1 LStDV auf Vor-
und Nebensysteme als auch der erstmaligen Übermittlung in einem einheitlichen Datenbe-
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stand nach § 4 Absatz 2a Satz 2 LStDV gewährleistet. Zudem ermöglicht die Anwendungs-
vorschrift, dass die Arbeitgeber und die Hersteller von Abrechnungsprogrammen genügend 
zeitlichen Vorlauf haben, die Änderungen in ihre Softwareprodukte zu implementieren. 
Ebenfalls kann die Finanzverwaltung die entsprechenden Änderungen an der Datensatz-
beschreibung zeitgemäß erarbeiten und hierüber im Vorfeld umfassend informieren.


Zu Artikel 4 (Änderung der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über 
Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Berufsausübungsgesellschaften)


Zu Nummer 1 (§ 4)


Das Erfordernis zur Vorlage eines Passbildes bei der Stellung des Antrages auf Zulassung 
zur Steuerberaterprüfung soll künftig zur Vereinfachung der elektronischen Abwicklung der 
Antragsstellung entfallen. Bewerberinnen und Bewerber können den Antrag auf Zulassung 
zur Steuerberaterprüfung mittels Logins über die Bund-ID im Rahmen des OZG-Antrag-
sportals der Steuerberaterkammern und damit letztlich über den Einsatz des elektronischen 
Personalausweises digital stellen.


Die Streichung des § 4 Absatz 3 Nummer 4 DVStB steht im Einklang mit der bereits erfolg-
ten Änderung des § 34 Absatz 4 DVStB durch die Verordnung zur Änderung von Verord-
nungen im Bereich der steuerberatenden Berufe vom 20. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 443).


Zu Nummer 2 (§ 5)


§ 5 Absatz 1 DVStB wird aus rechtsförmlichen Gründen ohne inhaltliche Änderung neu ge-
fasst. Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer können auf Antrag die Steuerberaterprü-
fung in verkürzter Form ablegen. Dies gilt auch für Personen, die die Prüfung als Wirt-
schaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer schon erfolgreich abgelegt haben, aber bisher 
noch nicht als Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer zugelassen worden sind.


Wie bereits bisher soll für die Beantragung einer verkürzten Steuerberaterprüfung eine Be-
scheinigung der Wirtschaftsprüferkammer vorgelegt werden.


Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums oder in der Schweiz zur 
selbständigen Hilfeleistung in Steuersachen berechtigt sind, und zukünftig auch in Deutsch-
land zu dauerhafter, unbeschränkter, geschäftsmäßiger Hilfeleistung in Steuersachen be-
fugt sein möchten, können in Deutschland nach § 37a Absatz 2 StBerG eine Eignungsprü-
fung beantragen und ablegen.


§ 5 Absatz 2 DVStB soll regeln, welche Nachweise und Unterlagen Bewerber dem Antrag 
auf Zulassung zur Eignungsprüfung nach § 37a StBerG beifügen müssen. Die Vorschrift 
nimmt bislang in Nummer 3 unzutreffend auf Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG 
Bezug, der Fälle vorübergehender und gelegentlicher Dienstleistungen betrifft, und ist ins-
gesamt nur schwer verständlich. Die aufgrund der Streichung des § 4 Absatz 3 Nummer 4 
StBerG in § 5 Absatz 2 Satz 1 DVStB erforderliche Folgeänderung soll deshalb zum Anlass 
für eine vollständige Neufassung des Absatzes 2 genommen werden. Inhaltliche Änderun-
gen sollen damit nicht verbunden sein.


Nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 DVStB ist ein Befähigungs- oder Ausbildungsnach-
weis vorzulegen, der bestätigt, dass der Bewerber in dem Staat, in dem er die Berufsquali-
fikation erworben hat, zur selbstständigen Hilfe in Steuersachen berechtigt ist. Der Nach-
weis muss in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz von einer nach 
den dortigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zuständigen Behörde ausgestellt wor-
den sein. Alternativ kann ein gleichgestellter Nachweis nach § 37a Absatz 3 Satz 3 Num-
mer 1 bis 3 StBerG vorgelegt werden.
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Sofern der Beruf des Steuerberaters im Herkunftsstaat nicht reglementiert ist, muss der 
Bewerber nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 DVStB zur Eignungsprüfung grundsätzlich 
nachweisen, dass er auf die Ausübung des Berufs vorbereitet wurde und in den vorherge-
henden zehn Jahren mindestens ein Jahr in einem Umfang von 16 Wochenstunden steu-
erberatend tätig gewesen ist. Diese Nachweispflicht entfällt nach § 37a Absatz 3 Satz 7 
StBerG, wenn ein reglementierter Ausbildungsgang bestätigt wird.


Zusammen mit dem Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung kann der Bewerber nach 
§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 DVStB beantragen, dass die Eignungsprüfung insgesamt 
oder in einem der in § 37 Absatz 3 StBerG genannten Prüfungsgebiete entfällt, wenn der 
Bewerber nachweist, dass er im Rahmen seiner bisherigen Ausbildung, durch Fortbildung 
oder seiner bisherigen Berufstätigkeit einen wesentlichen Teil der für das betreffende Prü-
fungsgebiet notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen erlangt hat, die in der 
Prüfung insgesamt oder in einem der in § 37 Absatz 3 StBerG genannten Prüfungsgebiete 
gefordert werden und die von einer zuständigen Stelle formell anerkannt wurden (§ 37a 
Absatz 4 Satz 4 StBerG). Nach § 37a Absatz 4 Satz 5 und 6 StBerG sind folgende Nach-
weise vorzulegen:


– Diplome oder gleichwertige Prüfungszeugnisse einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Universität oder einer Hochschule oder einer anderen Ausbildungseinrichtung,


– Falllisten.


Der bisherige § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 DVStB entfällt zukünftig, da die vorzulegen-
den Nachweise nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 DVStB als ausreichend ange-
sehen werden und dies der gesetzlichen Grundlage des § 37a Absatz 3 StBerG entspricht. 
Die bisherige Regelung des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 DVStB sieht vor, dass eine 
einjährige Berufsausübung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz nachzuweisen 
ist, wenn der Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis eines Drittlandes anerkannt wurde.


§ 5 Absatz 3 DVStB soll dem Beschluss des Bundeskanzlers und der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder vom 6. Dezember 2024 zur Anerkennung im Ausland er-
worbener Qualifikationen Rechnung tragen. Um die Verfahren zur Anerkennung der aus-
ländischen Qualifikationen zu beschleunigen, sollen die Prozesse weiter digitalisiert und 
entbürokratisiert werden. Die zuständigen Stellen sollen bei den Antragsprozessen insbe-
sondere auch englisch-sprachige Unterlagen akzeptieren. Nur im begründeten Einzelfall 
sollen deutsche Übersetzungen angefordert werden können.


Zukünftig müssen Bewerber für die Eignungsprüfung nur den Antrag (vergleiche § 4 Ab-
satz 1 DVStB) in deutscher Sprache einreichen. Für sonstige Unterlagen (beispielsweise 
Zeugnisse und Bescheinigungen) entfällt die Pflicht zur Vorlage einer beglaubigten deut-
schen Übersetzung.


Zu Artikel 5 (Änderung der Steuerberatervergütungsverordnung) 


Durch die Änderung soll eine Angleichung an das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) 
erfolgen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte erhalten für die Herstellung und Überlas-
sung von Dokumenten eine Pauschale nach Nummer 7000 des Vergütungsverzeichnisses 
zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (VV RVG). In Nummer 7000 VV RVG wurde mit dem 
2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) der Begriff der 
„Ablichtung“ durch den Begriff „Kopie“ ersetzt. § 17 Absatz 1 StBVV ist hingegen unverän-
dert geblieben und verwendet weiterhin den Begriff „Ablichtung“, obwohl keine greifbaren 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Steuerberatervergütung insoweit bewusst von der 
Rechtsanwaltsvergütung abweichen sollte. Dies wäre mit Blick auf die umfangreiche ent-
sprechende Anwendung des RVG in der StBVV im Übrigen sachlich auch nicht zu rechtfer-
tigen. Da die dargestellte Abweichung zwischen StBVV und RVG in jüngerer Vergangenheit
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Auslegungsfragen aufgeworfen hat, ist eine Änderung des § 17 Absatz 1 StBVV angezeigt. 
Durch die Verwendung der Begriffe „Kopien und Ausdrucke“ soll insoweit ein Gleichlauf mit 
Nummer 7000 VV RVG hergestellt und klargestellt werden, dass die Erstellung von 
Scans - insbesondere zur individuellen Arbeitserleichterung - nicht von der Dokumenten-
pauschale erfasst ist, da hierfür grundsätzlich keine gesonderten Kosten, wie beispiels-
weise Papier- und Tonerkosten, entstehen.


Zu Artikel 6 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung)


Zu Nummer 1 (§ 66)


Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurden § 23 UStG sowie die §§ 69 und 70 UStDV auf-
gehoben. Aufgrund dessen ist § 66 UStDV als Folgeänderung ersatzlos zu streichen.


Zu Nummer 2 (§ 73 Absatz 1 Nummer 1)


Das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut gewährt in Artikel 67 Absatz 3 eine Be-
freiung von der Umsatzsteuer für die in Deutschland stationierten Streitkräfte der Entsen-
destaaten. Voraussetzung für diesen Befreiungstatbestand ist der Nachweis des Unterneh-
mers durch die Bescheinigung nach § 73 Absatz 1 Nummer 1 UStDV (sog. Abwicklungs-
schein). Durch die Änderung wird dem Unternehmer und den Streitkräften die Möglichkeit 
eröffnet, zusätzlich zur Verwendung des amtlich vorgeschriebenen Vordrucks auch eine 
elektronische Form des Abwicklungsscheins zu verwenden.


Zu Artikel 7 (Weitere Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung)


Zu Nummer 1 (§ 61 Absatz 4)


Bislang war eine ausdrückliche Einwilligung zur Bereitstellung zum Datenabruf für die elekt-
ronische Bekanntgabe von Verwaltungsakten erforderlich. Mittels Bereitstellung nach 
§ 122a AO soll nunmehr insbesondere u. a. bekannt gegeben werden, wenn ein Steuerbe-
scheid auf einer nach § 87a Absatz 6 AO elektronisch übermittelten Steuererklärung beruht 
und sie vom Beteiligten selbst über ein von der Finanzverwaltung bereitgestelltes Nutzer-
konto übermittelt wurde. Sofern ein im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer oder 
Bevollmächtigter lediglich über den jeweiligen Ansässigkeitsstaat den Antrag auf Vorsteuer-
Vergütung übermittelt und kein Nutzerkonto im Online-Portal des BZSt unterhält (Regelfall), 
richtet sich die Bekanntgabe des Bescheides über die Vorsteuer-Vergütung weiterhin nach 
§ 122 AO. Sollten im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer oder Bevollmächtigte 
ihren Antrag auf Vorsteuer-Vergütung nicht nur über den jeweiligen Ansässigkeitsmitglied-
staat dem BZSt übermittelt haben, sondern auch ein Nutzerkonto im Online-Portal des BZSt 
eingerichtet haben, kann der Vorsteuer-Vergütungsbescheid ab dem 1. Januar 2026 elekt-
ronisch über den Datenabruf im Nutzerportal bekannt gegeben werden. Demzufolge ist eine 
entsprechende Anpassung des § 61 Absatz 4 UStDV erforderlich.


Zu Nummer 2 (§ 61a)


Zu Buchstabe a (§ 61a Absatz 1 Satz 4 und 5 – neu –)


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bisher war für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer keine gesonderte Re-
gelung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten vorgesehen. Die Beantragung einer Vor-
steuer-Vergütung erfolgt bereits auf elektronischem Weg über das Online-Portal des BZSt 
(www.elster.de/bportal). Dort können die Unternehmer die Bekanntgabe von Verwaltungs-


 


akten durch Bereitstellung zum Datenabruf beantragen. Mittels Bereitstellung nach § 122a 
AO soll nunmehr insbesondere u. a. bekannt gegeben werden, wenn ein Steuerbescheid 
auf einer nach § 87a Absatz 6 AO elektronisch übermittelten Steuererklärung beruht und 
sie vom Beteiligten selbst über ein von der Finanzverwaltung bereitgestelltes Nutzerkonto 
übermittelt wurde. Dies soll durch eine entsprechende Anpassung des § 61a Absatz 1
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UStDV geregelt werden. Bei im Drittland ansässigen Unternehmern soll eine schriftliche 
Bekanntgabe des Vergütungsbescheides ab dem 1. Januar 2026 nur in Ausnahmefällen 
zulässig sein, da der elektronische Antrag über das Online-Portal des BZSt der Regelfall 
ist. Deshalb soll die Möglichkeit der postalischen Bekanntgabe nur in Härtefällen ermöglicht 
werden. Wann ein solcher Härtefall gegeben ist, hat das BZSt nach pflichtgemäßem Er-
messen unter Beachtung von § 150 Absatz 8 AO zu bestimmen.


Zu Buchstabe b (§ 61a Absatz 2 Satz 3 und 4 bis 6 – neu –)


Bislang waren die Vorsteuerbeträge im Rahmen des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens 
durch die Vorlage der Rechnungen und Einfuhrbelege im Original nachzuweisen. Um den 
Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, sollen die Nachweise zukünftig nur 
noch in digitaler Form bereitgestellt werden. Zur Erleichterung der Übersicht über die zu 
vergütenden Vorsteuerbeträge ist eine detaillierte Einzelaufstellung beizufügen. Zur Ablö-
sung der Papiernachweise erfolgt die Übermittlung der zum Antrag gehörenden vollständi-
gen Anlagen vorzugsweise über das Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern und 
in Ausnahmefällen (übergangsweise) durch die zur Verfügungstellung über ein Speicher-
medium (USB-Stick). Ein derartiger Ausnahmefall ist anzunehmen, wenn im Einzelfall der 
Umfang der Anlagen (Rechnungen und Originale) bestimmte Kapazitätsgrenzen übersteigt. 
Durch die digitale Bereitstellung der Nachweise wird ein Medienbruch bei der Bearbeitung 
von Anträgen auf Vorsteuer-Vergütung beseitigt. Zum Abbau von Bürokratie soll die Vor-
lage von Rechnungen durch die Einführung eines Schwellenwertes erleichtert werden, so-
dass Kleinbeträge, wie beispielsweise Kosten im Bereich der Personenbeförderung (Taxi-
fahrten, ÖPNV), künftig nur auf Verlangen des BZSt nachzuweisen sind. Hierbei wird zu-
dem die Regelung für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer mit der Rege-
lung für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer (§ 61 UStDV) harmonisiert.


Zu Artikel 8 (Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung)


Die Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZustV) regelt auf Basis ihrer Ermächti-
gungsgrundlage in § 21 Absatz 1 Satz 2 AO die Zuständigkeit für die Umsatzbesteuerung 
im Ausland ansässiger Unternehmer.


Seit der letzten Änderung der UStZustV hat sich aufgrund organisatorischer Umstrukturie-
rungen im Saarland (Umbenennung und Verlagerung des Finanzamts „Saarbrücken am 
Stadtgraben“ in „Saarbrücken I“) fachlich notwendiger Anpassungsbedarf in Bezug auf die 
Zuständigkeitsregelungen der UStZustV ergeben.


Die vorliegende Änderung greift diesen Bedarf auf, in dem in § 1 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 15 UStZustV die Angabe „Saarbrücken am Stadtgraben“ durch die Angabe „Saarbrü-
cken I“ ersetzt wird.


Die Änderung der landesrechtlichen Zuständigkeitszuordnung wurde zwar durch das BMF-
Schreiben vom 12. Dezember 2024 (IV D 1 - S 0123/24/10001 :001, BStBl I S. 1630) nach-
vollzogen. Dies ist aber nach § 1 Absatz 4 UStZustV lediglich für einen Übergangszeitraum 
von zwölf Monaten zulässig, weswegen nunmehr die UStZustV selbst geändert werden 
muss. Das BMF-Schreiben wird nach Inkrafttreten der Änderung der UStZustV aufgehoben 
werden.
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Zu Artikel 9 (Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 (§ 7) 


Zu Buchstabe a (§ 7 Absatz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bis 7)


In § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 ErbStDV wird eine veraltete Schreibweise korrigiert. Bei 
der Änderung in § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 ErbStDV handelt es sich lediglich um eine 
redaktionelle Änderung aufgrund der Aufnahme einer neuen Nummer 7.


Die Hintergründe des § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 ErbStDV – neu – stellen sich wie folgt 
dar:


Im Erbfall reicht bei Vorliegen der übrigen formellen Voraussetzungen für eine Grundbuch-
berichtigung die Vorlage eines von einem ausländischen Gericht erteilten Europäischen 
Nachlasszeugnisses aus. In diesen Fällen wird der Eigentümerwechsel dem Erbschaftsteu-
erfinanzamt weder durch eine Mitteilung eines anzeigepflichtigen inländischen Gerichts be-
kannt noch durch inländische Notare mitgeteilt, da der Sachverhalt weder von der Anzeige-
pflicht für inländische Gerichte noch für inländische Notare erfasst wird. Lediglich das 
Grundbuchamt ist beteiligt. Dieses hat jedoch gegenüber den Erbschaftsteuerfinanzämtern 
aktuell keine Anzeigepflicht. Der Eigentümerwechsel wird vom Grundbuchamt nur dem Be-
wertungsfinanzamt mitgeteilt.


Um sicherzustellen, dass auch diese Fälle dem Erbschaftsteuerfinanzamt bekannt werden, 
wird eine Anzeigepflicht der Grundbuchämter eingeführt. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 7 Absatz 1 Satz 2 bis 5 – neu –)


§ 34 Absatz 1 ErbStG regelt allgemein die Anzeigepflichten von Gerichten, Behörden, Be-
amten und Notaren gegenüber den Erbschaftsteuerfinanzämtern. In § 34 Absatz 2 Num-
mer 2 und 3 ErbStG erfolgt die Konkretisierung für Nachlassgerichte bzw. die diese Funk-
tion übernehmenden Notare. Hier werden u. a. die Erteilung von Erbscheinen und Testa-
mentsvollstreckerzeugnisse sowie eröffnete Verfügungen von Todes wegen benannt. § 7 
Absatz 1 ErbStDV greift die Anzeigepflicht entsprechend auf.


In Bayern hat das Nachlassgericht aufgrund einer landesrechtlichen Regelung die Erben 
von Amts wegen zu ermitteln. Diese Ermittlung kann unterbleiben, wenn zum Nachlass 
keine Immobilie gehört oder ein die Beerdigungskosten nicht übersteigender Nachlass vor-
handen ist. In Fällen, in denen kein Erbschein benötigt wird, erfolgt die Behandlung beim 
Nachlassgericht in Bayern im schriftlichen Verfahren. Liegt ein Testament vor und wurde 
dieses eröffnet, ist es nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 ErbStDV vom Nachlassgericht dem 
Erbschaftsteuerfinanzamt zu übersenden. In Erbfällen mit gesetzlicher Erbfolge wird keine 
Verfügung von Todes wegen eröffnet bzw. in vielen Fällen kein Erbschein erteilt. Die am 
Verfahren beteiligten Personen dürften dem Nachlassgericht aus dem schriftlichen Verfah-
ren jedoch bekannt sein.


Erhalten die Erbschaftsteuerfinanzämter in den Fällen eines schriftlichen Verfahrens keine 
Anzeige der Nachlassgerichte, ergibt sich für diese eine erhebliche Informationslücke. 
Diese ist durch die entsprechende Konkretisierung der Anzeigepflichten der Nachlassge-
richte zu schließen (Einfügung des neuen Satzes 2).


Die Sätze 3 bis 5 entsprechen den bisherigen Sätzen 2 bis 4 mit Folgeanpassungen auf-
grund der Einfügung des neuen Satzes 2.
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Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung an die Änderungen des Absatzes 1. 


Zu Buchstabe c (§ 7 Absatz 3) 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Zu Nummer 1 aa (§ 7 Absatz 3 Nummer 1)


Für das Besteuerungsverfahren hat der vom Erblasser ausgeübte Beruf heutzutage eine 
geringer gewordene Bedeutung. Aus Vereinfachungsgründen wird künftig auf die Angabe 
des Berufs des Erblassers verzichtet.


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 7 Absatz 3 Nummer 3)


Bislang umfassen die Angaben zu den am Erbfall Beteiligten nur die Anschrift, die Identifi-
kationsnummer und das persönliche Verhältnis zum Erblasser. Da die Identifikationsnum-
mer den Nachlassgerichten häufig nicht bekannt ist und folglich nicht mitgeteilt wird, ist für 
eine zweifelsfreie Identifikation der Beteiligten das Geburtsdatum erforderlich.


Zu Buchstabe d (§ 7 Absatz 4) 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung an die Änderungen des Absatzes 1. 


Zu Buchstabe e (§ 7 Absatz 5) 


Es handelt sich um eine Korrektur der veralteten Schreibweise. 


Zu Nummer 2 (Muster 5 (zu § 7 ErbStDV)) 


Aufgrund der Änderungen von § 7 ErbStDV ist das Muster 5 durch eine entsprechend an-
gepasste Fassung zu ersetzen. 


Zu Artikel 10 (Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung) 


Zu § 4 (Löschungsfrist)


Bei der Identifikationsnummer nach § 139b AO (IdNr) und den zu ihr gespeicherten Daten, 
handelt es sich um Stammdaten, welche nicht nur für einen bestimmten Besteuerungszeit-
raum, sondern lebenslang – in Fällen der Gesamtrechtsnachfolge sogar über den Tod der 
natürlichen Person hinaus – für Besteuerungs- und Verwaltungsverfahren erforderlich sind.


Eine Löschung der IdNr kann auch nicht bei einem Wegzug des Steuerpflichtigen ins Aus-
land erfolgen. Zum einen ist nicht ausgeschlossen, dass die natürliche Person zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder ins Inland zurückzieht. Zum anderen wird die IdNr auch benötigt, 
um Mitteilungen Dritter zuzuordnen, wenn eine beschränkte Einkommensteuerpflicht be-
steht. Dies betrifft beispielsweise Steuerpflichtige, die im Ausland wohnen jedoch Renten 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, für die Deutschland das Besteue-
rungsrecht zusteht. Eine individuelle Prognoseentscheidung, ab wann die IdNr und die zu 
ihr gespeicherten Daten für das Besteuerungsverfahren nicht mehr erforderlich sind, ist 
nicht möglich.


Die Löschung der IdNr und der zu ihr gespeicherten Daten erfolgt daher einheitlich 20 Jahre 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die natürliche Person verstorben ist. Ist eine Per-
son ins Ausland verzogen, erhält das Bundeszentralamt für Steuern in der Regel keine 
Kenntnis vom Versterben dieser Person. Um auch in diesen Fällen die Löschung dieser
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Daten sicherzustellen, werden die Daten spätestens 20 Jahre nach Ablauf des 120. Kalen-
derjahres, welches dem in § 139b Absatz 3 Nummer 8 AO gespeicherten Geburtsjahr der 
natürlichen Person folgt, gelöscht.


Durch die Löschung der Daten erst 20 Jahren nach dem Tod der natürlichen Person ist 
sichergesellt, dass die für die Finanzbehörden erforderlichen Daten auch in langjährigen 
Besteuerungsverfahren gegen den Gesamtrechtsnachfolger – z. B. bei Gerichtverfahren 
vor obersten Bundesgerichten – noch vorhanden sind.


Wird vom Bundeszentralamt für Steuern festgestellt, dass eine IdNr nicht hätte vergeben 
werden dürfen, z. B. weil die Person bereits vor dem 1. Juli 2007 (Tag der erstmaligen 
Vergabe der IdNr) aus Deutschland verzogen oder verstorben ist, sind die zu Unrecht ver-
gebene IdNr sowie die zu ihr gespeicherten Daten unverzüglich zu löschen.


Zu Artikel 11 (Änderung der Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung) 


Zu Nummer 1 (§ 1) 


Es handelt sich um eine rein redaktionelle Änderung. 


Zu Nummer 2 (§ 4) 


Es handelt sich um eine rein redaktionelle Änderung auf Grund der Änderung des § 26a 
UStG. 


Zu Artikel 12 (Änderung der Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung) 


Mit der Änderung des § 25 BsGaV erfolgt eine Anpassung aufgrund der Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofes (BFH).


Mit Urteil vom 5. Juni 2024, I R 3/22 hat der BFH entschieden, dass aufgrund seiner sys-
tematischen Stellung § 25 Absatz 3 Satz 2 BsGaV nur im Rahmen der Öffnungsklausel 
nach § 25 Absatz 3 Satz 1 BsGaV anwendbar ist und damit nicht für die modifizierte Kapi-
talaufteilungsmethode nach § 25 Absatz 1 und § 25 Absatz 2 BsGaV gilt.


Mit der Anpassung des § 25 BsGaV soll klargestellt werden, dass das versicherungsauf-
sichtsrechtliche Mindestkapital, das ein selbständiges Versicherungsunternehmen in der 
Situation einer inländischen Versicherungsbetriebsstätte mindestens ausweisen muss, wei-
terhin nicht unterschritten werden darf.


Mithin erfolgt eine Anpassung an die bisherige Verwaltungsauffassung und weitgehende 
Praxis. Aufgrund der klarstellenden Natur der Änderung folgt, dass hieran keine neuen An-
forderungen oder Verpflichtungen geknüpft werden. Sowohl der Umstellungs- als auch der 
laufende Aufwand durch die Änderung sollten minimal sein.


Zu Nummer 1 (§ 25 Absatz 1)


Die Einbeziehung der aus Versicherungsverhältnissen entstandenen Verbindlichkeiten und 
Rechnungsabgrenzungsposten in die Ermittlung der Bemessungsgrundlage zur Ermittlung 
des Dotationskapitales ergibt sich daraus, dass einer Versicherungsbetriebsstätte Vermö-
genswerte in dem Umfang zuzuordnen sind, die zur Bedeckung der aus dem Versiche-
rungsgeschäft resultierenden Verpflichtungen und des Eigenkapitals notwendig sind. Die 
Verpflichtungen bestehen nicht nur aus den versicherungstechnischen Rückstellungen, 
sondern auch aus den daraus resultierenden Verbindlichkeiten und Rechnungsabgren-
zungsposten. Die Einbeziehung von Abrechnungsforderungen hat der BFH für geboten be-
urteilt. Folglich sind auch die gleichartigen korrespondierenden Passivposten (z.B. Abrech-
nungsverbindlichkeiten) einzubeziehen.
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Zu Nummer 2 (§ 25 Absatz 3)


Die Regelung zur Mindestkapitalausstattungsmethode für Versicherungsbetriebsstätten 
aus Absatz 3 der vorherigen Fassung wird in Absatz 4 verschoben.


Zu Nummer 3 (§ 25 Absatz 4)


Durch die neue Stellung der Mindestkapitalausstattungsmethode für Versicherungsbe-
triebsstätten in einem eigenen Absatz 4 wird der allgemeine Grundsatz festgelegt, wonach 
das versicherungsaufsichtsrechtliche Mindesteigenkapital i. S. d. § 122 Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG) bei der Ermittlung des Dotationskapitales auch bei inländischen Versi-
cherungsbetriebsstätten nicht unterschritten werden darf.


Die Mindestkapitalausstattungsmethode entspricht grundsätzlich dem OECD-Bericht über 
die Zuordnung von Gewinnen zu Betriebsstätten 2010 (OECD Betriebsstättenbericht; Teil 
IV Tz. 130 ff.).


Die hiernach erforderlichen Anpassungen finden in Form eines pauschalen Zuschlages in 
§ 25 Absatz 4 Satz 3 BsGaV Berücksichtigung. Der Zuschlag ist notwendig, um der Solva-
bilitätsausstattung (§§ 96-110 VAG) zu genügen.


Zu Nummer 4 (§ 25 Absatz 5)


Das Kapital ist eine wichtige Voraussetzung, um im Rahmen der Geschäftstätigkeit Risiken 
zu übernehmen. Sofern bereits das handelsrechtlich tatsächlich ausgewiesene Kapital die 
aufsichtsrechtliche Mindestsolvabilitätsspanne übersteigt, kommt damit eine ausreichend 
hohe Kapitalausstattung der Betriebsstätte zum Ausdruck. Diese ist dann auch bei der Do-
tationskapitalermittlung des § 25 BsGaV zu berücksichtigen.


Zu Nummer 5 (§ 25 Absatz 6 und 7) 


Absatz 6 entspricht Absatz 5 der vorhergehenden Fassung. 


Die Regelung in Absatz 7 dient der Anpassung an die geänderte Struktur des § 25 BsGaV. 


Zu Artikel 13 (Änderung der Deutsch-Luxemburgischen 
Konsultationsvereinbarungsverordnung)


Infolge des Inkrafttretens des Gesetz zu dem Protokoll vom 6. Juli 2023 zur Änderung des 
Abkommens vom 23. April 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Groß-
herzogtum Luxemburg zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und Verhinderung der 
Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
(Deutsch-luxemburgisches Steuerabkommen) (BGBl. 2023 II Nr. 334) ist die Deutsch-Lu-
xemburgische Konsultationsvereinbarungsverordnung vom 9. Juli 2012 (BGBl. I S. 1484), 
die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2392) geän-
dert wurde, gegenstandslos geworden.


Darüber hinaus ist die Deutsch-Luxemburgische Konsultationsvereinbarungsverordnung 
vom 9. Juli 2012 (BGBl. I S. 1484), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 22. De-
zember 2014 (BGBl. I S. 2392) geändert wurde, nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs allein auf das Doppelbesteuerungsabkommen mit Luxemburg aus dem Jahr 
1958, nicht jedoch auf das aktuelle Doppelbesteuerungsabkommen mit Luxemburg aus 
dem Jahr 2012 anwendbar.
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Zu Artikel 14 (Änderung der Deutsch-Niederländischen 
Konsultationsvereinbarungsverordnung)


Die Verordnung zur Umsetzung von Konsultationsvereinbarungen zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und dem Königreich der Niederlande (Deutsch-Niederländische Kon-
sultationsvereinbarungsverordnung – KonsVerNLDV) vom 20. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 2183) ist allein auf das Doppelbesteuerungsabkommen mit den Niederlanden aus dem 
Jahr 1967, nicht jedoch auf das aktuelle Doppelbesteuerungsabkommen mit den Nieder-
landen aus dem Jahr 2012 anwendbar und ist damit gegenstandslos geworden.


Zu Artikel 15 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Die Regelung bestimmt, dass die Verordnung grundsätzlich am Tag nach der Verkündung 
in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2


Die Änderungen der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigte und Berufsausübungsgesellschaften (Artikel 4) sowie der Steuerbe-
ratervergütungsverordnung (Artikel 5) treten am ersten Tag des auf die Verkündung folgen-
den Quartals in Kraft.


Zu Absatz 3


Die Änderungen der §§ 61 und 61a UStDV (Artikel 7) treten am 1. Januar 2026 in Kraft.
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Verwaltungsvorschrift zum Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG) 


 


zur Einführung einer Mengenschwelle für Lebensmittelbehälter sowie Tüten und 


Folienverpackungen gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. Anlage 1 Nummern 1 


und 2 EWKFondsG 


 


Nach § 22 Absatz 2 EWKFondsG erlässt das Umweltbundesamt folgende Verwaltungsvorschrift: 


 


Abschnitt 1 – Allgemeine Bestimmungen 


1. Zielsetzung der Verwaltungsvorschrift 


Diese Verwaltungsvorschrift soll eine einheitliche Anwendung des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


EWKFondsG hinsichtlich der Einordnung von Einwegkunststoffprodukten als abgabepflichtige 


Produkte im Sinne des Gesetzes gewährleisten. Als Mittel zur Zielerreichung wird zur Auslegung des 


Tatbestandsmerkmals „Bestimmung zum unmittelbaren Verzehr“ eine Mengenschwelle betreffend 


die Zuordnung von Einwegkunststoffprodukten zu den Produktarten nach Anlage 1 Nummer 1 


„Lebensmittelbehälter“ und Nummer 2 „Tüten und Folienverpackungen“ des EWKFondsG eingeführt. 


 


2. Geltungsbereich 


Die Verwaltungsvorschrift gilt ab Inkrafttreten verbindlich für sämtliche Vollzugs- und 


Einordnungsentscheidungen des Umweltbundesamts im Sinne des EWKFondsG und entfaltet diesem 


gegenüber unmittelbare Rechtswirkung. Sie soll ebenso als unverbindliche Orientierung sowohl für 


Hersteller von Einwegkunststoffprodukten nach Anlage 1 Nummern 1 und 2 EWKFondsG als auch 


deren Bevollmächtigte gemäß § 10 Absatz 1 sowie für Prüfer nach § 11 Absatz 1 EWKFondsG dienen. 


 


Abschnitt 2 – Einführung einer Mengenschwelle 


3. Festlegung der Mengenschwelle 


(1) Einwegkunststoffprodukte, deren Masse an Lebensmittelinhalt mehr als 500 Gramm beträgt 


(Mengenschwelle), sind nicht zum unmittelbaren Verzehr bestimmt und somit nicht den Produktarten 


der Lebensmittelbehälter sowie Tüten und Folienverpackungen nach Anlage 1 Nummern 1 und 2 


zuzuordnen. Eine Abgabepflicht entsprechend § 12 EWKFondsG scheidet für diese Produkte folglich 


aus.  







 


 


(2) Lebensmittelbehälter, die leer erstmals bereitgestellt oder verkauft werden (d. h. ohne enthaltenes 


Lebensmittel), unterliegen ebenso der Mengenschwelle nach Nummer 3 Absatz 1. Deren Zuordnung 


ist anhand der tatsächlichen Füllmenge, bei Unkenntnis davon anhand des Füllgewichts vergleichbarer 


Lebensmittelbehälter auf dem Markt im Einzelfall zu bestimmen.  


 


4. Begründung 


Bei Lebensmittelbehältern sowie Tüten und Folienverpackungen nach Anlage 1 Nummern 1 und 2 


EWKFondsG, deren Füllmenge mehr als 500 g beträgt, ist davon auszugehen, dass der 


Lebensmittelinhalt nicht zum unmittelbaren Verzehr bestimmt ist. Die Mengenschwelle knüpft an das 


Tatbestandsmerkmal der Bestimmung zum unmittelbaren Verzehr an. Dieses Tatbestandsmerkmal ist 


sowohl Bestandteil der Definition von Lebensmittelbehältern als auch von Tüten und 


Folienverpackungen. 


 


Abschnitt 3 – Anwendung 


5. Anwendungshinweise 


Das Umweltbundesamt hat als Vollzugsbehörde gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1, § 22 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 2 EWKFondsG die Mengenschwelle bei der Einordnung und Bewertung von 


Einwegkunststoffprodukten zu berücksichtigen.  


 


Abschnitt 4 – Schlussbestimmungen 


6. Inkrafttreten 


Die Verwaltungsvorschrift tritt mit ihrer Veröffentlichung auf der Plattform DIVID in Kraft. Sie gilt für 


alle nach der Veröffentlichung vorzunehmenden Einordnungen und Verwaltungsverfahren im Bereich 


Lebensmittelbehälter sowie Tüten und Folienverpackungen gemäß Anlage 1 Nummern 1 und 2 des 


EWKFondsG. 


 


 


Dessau-Roßlau, den 03.11.2025 


 


gez. 


Prof. Dr. Dirk Messner 


Präsident Umweltbundesamt 


 


 


 


(veröffentlicht am 03.11.2025 auf der DIVID-Plattform, www.einwegkunststofffonds.de ) 



http://www.einwegkunststofffonds.de/






 
Gleich lautende Erlasse 


der obersten Finanzbehörden der Länder 
zur 


Aufhebung der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 
1. Oktober 2020, BStBl I S. 1032, 


vom 5. November 2025 
 
 
Mit gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 1. Oktober 2020, 
a.a.O., hat die Finanzverwaltung zu den Folgen des BFH-Urteils vom 6. Juni 2019, 
IV R 30/16, BStBl II 2020, 649, auf die Gewerbesteuer Stellung genommen und entschieden, 
dass die Grundsätze des Urteils nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein 
anzuwenden sind.  
 
Nach dem Ergebnis einer Erörterung der obersten Finanzbehörden der Länder wird an dieser 
Auffassung nicht weiter festgehalten. Die gleich lautenden Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 1. Oktober 2020, a.a.O., werden aufgehoben. 
 
Die im BFH-Urteil vom 6. Juni 2019, IV R 30/16, a.a.O., zum Ausdruck kommenden 
gewerbesteuerlichen Grundsätze sind damit in allen offenen Fällen über den entschiedenen 
Einzelfall hinaus allgemein anzuwenden. 
 
Diese Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen. 
 
 
 
 


Ministerium für Finanzen  Niedersächsisches Finanzministerium 
Baden-Württemberg 31-G 1400/001-0003 
FM3-G 1401-2/6  
 
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Ministerium der Finanzen des Landes  
und für Heimat Nordrhein-Westfalen 
33-G 1400-1/7/48 G 1401-2-2023-10843 – VB4 
  
Senatsverwaltung für Finanzen Berlin Ministerium der Finanzen 
III M – G 1400-2/2019 Rheinland-Pfalz 
 G 1400#2019/0003-0401 444 


 
Ministerium der Finanzen des Ministerium der Finanzen  
Landes Brandenburg und für Wissenschaft des Saarlandes 
G 1400/2029-001/003 G 1400-2#023 
  







Der Senator für Finanzen der Sächsisches Staatsministerium 
Freien Hansestadt Bremen der Finanzen 
G 1401-1031/2021-3673/2021 33-G 1400/18/10-2025/76197 
  
Finanzbehörde der Freien und Ministerium der Finanzen des Landes 
Hansestadt Hamburg Sachsen-Anhalt 
G 1400-2019/001-53 42 – G 1400 – 70 
  
Hessisches Ministerium der Finanzen Finanzministerium des Landes 
G1400-A-00035-0353-II 4#2004-00001 Schleswig-Holstein 


VI 312 - G 1400 – 166 


Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Thüringer Finanzministerium 
Mecklenburg-Vorpommern  1040-24-G 1400/3 
G 1400-00000-2019/004-004 


 








Urteil vom 16. Juli 2025, I R 1/23
§ 8c KStG und Wirkung auf ein Verlustausgleichsvolumen des Vorjahres


ECLI:DE:BFH:2025:U.160725.IR1.23.0


BFH I. Senat


KStG § 8c Abs 1 S 1, UmwStG 2006 § 2 Abs 4 S 1, UmwStG 2006 § 2 Abs 4 S 2, UmwStG 2006 § 4 Abs 2 S 2, UmwStG
2006 § 12 Abs 3 Halbs 2, EStG § 10d Abs 1 S 1, EStG § 10d Abs 1 S 5


vorgehend FG Köln, 08. Dezember 2022, Az: 13 K 198/20


Leitsätze


Negative Einkünfte, die im Wirtschaftsjahr des schädlichen Beteiligungserwerbs vor diesem Zeitpunkt angefallen sind,
unterliegen zwar insoweit der Abzugsbeschränkung nach § 8c des Körperschaftsteuergesetzes (KStG), als sie zum
Beispiel nicht in die danach folgenden Wirtschaftsjahre vorgetragen werden können. § 8c KStG schließt es aber nicht
aus, solche Einkünfte mit einem im Vorjahr erwirtschafteten Verlustausgleichsvolumen (positiver Gesamtbetrag der
Einkünfte) steuermindernd zu verrechnen.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 08.12.2022 - 13 K 198/20 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH, erwarb am 17.10.2018 Anteile im Nennwert von
insgesamt 115.000 € am 500.000 € betragenden Stammkapital der E GmbH (GmbH). Da die übrigen Anteile im
Nennwert von 385.000 € von der GmbH selbst gehalten wurden, war die Klägerin durch den Anteilserwerb zur
alleinigen Gesellschafterin geworden.


1


Mit Vertrag vom 31.10.2018 übertrug die GmbH als übertragende Rechtsträgerin ihr Vermögen als Ganzes unter
Auflösung ohne Abwicklung im Wege der Verschmelzung gemäß § 2 Nr. 1, §§ 4 ff., 46 ff. des Umwandlungsgesetzes
auf die Klägerin als übernehmende Rechtsträgerin ohne Gewährung von Gesellschaftsrechten (Verschmelzung
durch Aufnahme). Als "Verschmelzungsstichtag" wurde in § 2 des Vertrags der 30.09.2018 bestimmt. Die Klägerin
sollte das Vermögen der GmbH im Innenverhältnis "mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2018 (ab 01.10.2018,
0.00 Uhr)" übernehmen; von diesem Zeitpunkt an sollten die Geschäfte der GmbH als für Rechnung der Klägerin
geführt gelten. Die Verschmelzung wurde am 29.11.2018 in das Handelsregister eingetragen.


2


Die GmbH hatte im Veranlagungszeitraum 2017 (Streitjahr) ein zu versteuerndes Einkommen in Höhe von
1.843.459 € erzielt, das sie in ihrer Körperschaftsteuererklärung deklarierte. Sie wurde zunächst erklärungsgemäß
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) veranlagt.


3


Im darauffolgenden Wirtschaftsjahr 2018, das infolge der Verschmelzung der GmbH auf die Klägerin am 30.09.2018
endete, erzielte die GmbH einen Verlust in Höhe von 14.058 €, den sie in ihrer Körperschaftsteuererklärung für
2018 deklarierte. Ein Antrag auf Abstandnahme vom Verlustrücktrag nach § 10d Abs. 1 Satz 5 des
Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (EStG) i.V.m. § 8 Abs. 1 des


4
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Entscheidungsgründe


II.


Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (KStG) wurde in der Steuererklärung
bezüglich dieses Verlusts nicht gestellt.


Mit Bescheid vom 30.09.2019 setzte der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Körperschaftsteuer für
2018 hiervon ausgehend auf 0 € fest; eine Verlustfeststellung unterblieb. Der Bescheid erging gegenüber der
Klägerin als Rechtsnachfolgerin der GmbH. Unter den im Bescheid dargestellten Besteuerungsgrundlagen wies das
FA den Verlust als "nach § 8c KStG nicht berücksichtigungsfähigen Verlust des laufenden Veranlagungszeitraums"
aus. In den Erläuterungen führte es aus, "aufgrund der erfolgten Anteilsübertragung (Verkauf und Verschmelzung)
von 100 %" komme die Verlustkürzung nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG zum Tragen. Der bis zum 30.09.2018 erklärte
Verlust in Höhe von 14.058 € sei damit vollständig zu kürzen.


5


Mit ihrem Einspruch gegen den Körperschaftsteuerbescheid für 2018 begehrte die Klägerin den Rücktrag des
festgestellten Verlusts der GmbH in das Jahr 2017 und verwies dazu unter anderem auf das Senatsurteil vom
28.11.2018 - I R 41/18 (BFH/NV 2019, 1109). In dem angefochtenen Bescheid werde der Verlust als "nach § 8c KStG
nicht berücksichtigungsfähiger Verlust des laufenden Veranlagungszeitraums" ausgewiesen. Diese Einstufung sei
nur insoweit zutreffend, als der Verlust nicht auf zukünftige Veranlagungszeiträume vorgetragen werden könne.
Zwar sehe § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG vor, dass die nicht genutzten Verluste nicht mehr abziehbar seien. Der
Gesetzeswortlaut sage aber nichts darüber aus, ob ein Verlustabzug im Wege des Rücktrags und/oder des Vortrags
nicht mehr möglich sei. Nach Sinn und Zweck der Regelung werde der Verlustrücktrag nicht berührt, da die
Vorschrift lediglich verhindern wolle, dass früher entstandene Verluste durch einen Beteiligungserwerb
wirtschaftlich übertragen und durch personell veränderte Gesellschaften genutzt würden. Durch den Rücktrag der
bis zum 30.09.2018 bei der GmbH entstandenen Verluste nutze aber lediglich jene Gesellschaft den Verlust, die ihn
wirtschaftlich getragen habe. Im Zeitraum bis zum 30.09.2018 seien unverändert dieselben Anteilseigner an der
GmbH beteiligt gewesen.


6


Das Einspruchsverfahren blieb erfolglos. Das FA machte geltend, es seien zum 30.09.2018 sämtliche Anteile an der
GmbH übertragen worden, so dass der von ihr bis dahin erwirtschaftete Verlust von 14.058 € gemäß § 8c Abs. 1
Satz 1 KStG vollständig zu kürzen gewesen sei. Gemäß Tz. 2 des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen
(BMF) vom 28.11.2017 (BStBl I 2017, 1645) sei die Abzugsbeschränkung auf alle nicht ausgeglichenen und nicht
abgezogenen negativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste) anwendbar und umfasse insbesondere die Verluste nach
§ 10d EStG (Verlustvor- und -rücktrag). Die Rechtsfolge des § 8c KStG trete in dem Wirtschaftsjahr ein, in dem die
50 %-Grenze des Anteilserwerbs überschritten werde. Verluste, die bis zum Zeitpunkt des schädlichen
Beteiligungserwerbs entstanden seien, dürften mit danach entstandenen Gewinnen weder ausgeglichen noch von
ihnen abgezogen und auch nicht in vorangegangene Veranlagungszeiträume zurückgetragen werden.


7


Die Klägerin erhob insoweit keine Klage; vielmehr beantragte sie als Rechtsnachfolgerin der GmbH beim FA, den
gegenüber der GmbH erlassenen Körperschaftsteuerbescheid für das Streitjahr gemäß § 164 Abs. 2 AO dahingehend
zu ändern, dass das zu versteuernde Einkommen um den bis zum 30.09.2018 erklärten Verlust reduziert werde. Dies
lehnte das FA mit Bescheid vom 06.12.2019 unter Verweis auf die Einspruchsentscheidung zur Körperschaftsteuer
2018 ab.


8


Nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhob die Klägerin Klage vor dem Finanzgericht (FG) Köln, der mit Urteil
vom 08.12.2022 - 13 K 198/20 (Entscheidungen der Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2023, 584) stattgegeben wurde.


9


Dagegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung von Bundesrecht geltend macht und beantragt,
das Verfahren bis zum Ergehen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) in der Sache 2 BvL 19/17
auszusetzen, hilfsweise unter Aufhebung des Urteils des FG vom 08.12.2022 - 13 K 198/20 die Klage als
unbegründet abzuweisen.


10


Die Klägerin hat sich zur Revision nicht geäußert und ist trotz ordnungsgemäßer Ladung zur mündlichen
Verhandlung nicht erschienen.


11


Das BMF ist dem Verfahren beigetreten und teilt die Rechtsansicht des FA, stellt aber keinen Antrag.12
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II.


III.


1. Der Senat durfte gemäß § 121 Satz 1 i.V.m. § 91 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) ungeachtet des
Nichterscheinens der Klägerin in der mündlichen Verhandlung zur Sache verhandeln und entscheiden. Die Klägerin
ist am 08.05.2025 unter Hinweis darauf, dass im Falle ihres Ausbleibens auch ohne sie verhandelt und entschieden
werden kann, ordnungsgemäß zum Termin zur mündlichen Verhandlung geladen worden. Die Ladung wurde der
Klägerin am 15.05.2025 zugestellt. Eine Aufhebung oder Verlegung des Verhandlungstermins wurde von der
Klägerin nicht beantragt. Sie hat auch weder Gründe für eine Terminsaufhebung oder -verlegung vorgetragen noch
sind solche ersichtlich.


13


2. Das Verfahren ist nicht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 74 FGO auszusetzen, da die im Verfahren 2 BvL 19/17 vom
BVerfG zu klärende Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des § 8c Satz 2 KStG a.F./§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG nach
Maßgabe der Begründung zu III. im Streitfall nicht entscheidungserheblich ist.


14


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat ohne Rechtsfehler dahin
erkannt, dass der gegenüber der GmbH ergangene Körperschaftsteuerbescheid 2017 vom 12.11.2018 auf Antrag der
Klägerin (als Rechtsnachfolgerin der GmbH) gemäß § 164 Abs. 2 AO in der Weise zu ändern war, dass das zu
versteuernde Einkommen im Wege eines Verlustrücktrags um 14.058 € reduziert wird.


15


1. Nach § 8 Abs. 1 KStG i.V.m. § 10d Abs. 1 Satz 1 EStG sind negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des
Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, bis zu einem Betrag von 1.000.000 € vom Gesamtbetrag
der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums vorrangig vor anderen Abzugsbeträgen
abzuziehen (Verlustrücktrag). Gemäß § 10d Abs. 1 Satz 5 EStG ist auf Antrag des Steuerpflichtigen ganz oder
teilweise von der Anwendung des § 10d Abs. 1 Satz 1 EStG abzusehen. Im Streitfall wurde nach den den Senat
bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) von der Antragsmöglichkeit nach § 10d Abs. 1 Satz 5 EStG kein
Gebrauch gemacht. Damit verblieb es grundsätzlich bei dem verpflichtenden Regelabzug nach § 10d Abs. 1 Satz 1
EStG in Gestalt des von Amts wegen vorzunehmenden Verlustrücktrags im höchstmöglichen Umfang. Dem
Verlustrücktrag zugänglich sind dabei sämtliche steuerbaren und steuerpflichtigen negativen Einkünfte im Sinne
des § 2 Abs. 2 EStG, soweit sie nicht bereits bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte, also im Rahmen
des Verlustausgleichs im Entstehungsjahr, ausgeglichen wurden. Ausgenommen sind allerdings solche negativen
Einkünfte, die nach der im Jahr ihrer Entstehung geltenden Rechtslage einem den Verlustrücktrag ausschließenden
Verlustabzugsverbot unterliegen (vgl. Brandis/Heuermann/Vogel, § 10d EStG Rz 55; Pfirrmann in Kirchhof/Seer,
EStG, 24. Aufl., § 10d Rz 11; Schmidt/Heinicke, EStG, 44. Aufl., § 10d Rz 11).


16


2. Im Streitfall schließen weder § 12 Abs. 3 Halbsatz 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 des Umwandlungssteuergesetzes in
der für das Streitjahr maßgeblichen Fassung (UmwStG 2006) noch § 2 Abs. 4 UmwStG 2006 den Rücktrag des vom
01.01. bis zum 30.09.2018 auf Ebene der GmbH entstandenen Verlusts von 14.058 € in das Streitjahr aus.


17


a) Soweit nach § 12 Abs. 3 Halbsatz 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 unter anderem vom übertragenden
Rechtsträger nicht ausgeglichene negative Einkünfte und damit auch laufende Verluste nicht im Zuge der
Verschmelzung auf die übernehmende Körperschaft übergehen, erfassen die Vorschriften ihrem eindeutigen
Wortlaut nach nur den Verlustübergang auf die übernehmende Körperschaft und lassen
Verlustnutzungsmöglichkeiten, die sich auf Ebene der übertragenden Körperschaft ergeben, unberührt. Da dies
zwischen den Beteiligten nicht im Streit ist, bedarf es dazu keiner weiteren Ausführungen.


18


b) Nichts anderes folgt aus § 2 Abs. 4 Satz 2 UmwStG 2006, wonach für negative Einkünfte des übertragenden
Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum der Satz 1 der Vorschrift entsprechend gilt. Danach ist der Ausgleich oder
die Verrechnung eines Übertragungsgewinns mit bestimmten Verlusten et cetera nur zulässig, wenn dem
übertragenden Rechtsträger die Verlustnutzung auch ohne Anwendung von § 2 Abs. 1 und 2 UmwStG 2006 möglich
gewesen wäre.


19


Die Vorschrift soll verhindern, dass ein nach § 8c KStG infolge eines schädlichen Beteiligungserwerbs in diesem
Wirtschaftsjahr rechtlich untergegangener Verlust oder Zinsvortrag durch zurückbezogene Umwandlung
"wiederbelebt" wird (BTDrucks 16/11108, S. 33). Da § 2 Abs. 4 Satz 1 UmwStG 2006 aber nur die
Verlustverrechnung mit einem verschmelzungsbedingten Übertragungsgewinn betrifft (vgl. van Lishaut in
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 2 Rz 170; Hörtnagl in Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz,
Umwandlungssteuergesetz, 10. Aufl., § 2 UmwStG Rz 126; Lebelt in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 2
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UmwStG Rz 206), käme im Streitfall nur die Anwendung des § 2 Abs. 4 Satz 2 UmwStG 2006 in Betracht. Diese
Norm soll aber die Nutzung von vom übertragenden Rechtsträger erwirtschafteten, aber aufgrund der Rückwirkung
nach § 2 Abs. 1 UmwStG 2006 bereits dem übernehmenden Rechtsträger zuzurechnenden laufenden Verlusten
verhindern, damit solchen Verlusten, die in der Zeit nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag bis zu dem nach
§ 8c KStG schädlichen Ereignis angefallen sind (vgl. Hörtnagl in Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz,
Umwandlungssteuergesetz, 10. Aufl., § 2 UmwStG Rz 149; van Lishaut in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG,
3. Aufl., § 2 Rz 170; Lebelt in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 2 UmwStG Rz 213; Pupeter in UmwStG -
eKommentar, § 2 Rz 308).


Um einen solchen Verlust wird im Streitfall indessen nicht gestritten. Denn es geht hier, wie das FG zutreffend
erkannt hat, nicht um die Nutzbarkeit von nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag bei der übertragenden
GmbH angefallenen Verlusten auf Ebene der übernehmenden Klägerin, sondern um den Abzug des bis zu diesem
Stichtag von der GmbH erzielten Verlusts von ihrem ("eigenen") Gesamtbetrag der Einkünfte des Vorjahres.


21


3. Der von der Klägerin begehrte Verlustrücktrag wird ‑‑entgegen den Einlassungen des FA und des BMF‑‑ auch
nicht durch § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG (in der Fassung des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim
Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11.12.2018, BGBl I 2018,
2338, BStBl I 2018, 1377, vormals Abs. 1 Satz 2) ausgeschlossen.


22


a) Danach sind, wenn innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 % des gezeichneten
Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, der Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an einer Körperschaft an einen
Erwerber oder diesem nahestehende Personen übertragen werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt
(schädlicher Beteiligungserwerb), die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht genutzten Verluste vollständig
nicht mehr abziehbar.


23


b) Es steht zwischen den Beteiligten nicht (mehr) im Streit, dass zwar die Verschmelzung der GmbH auf die Klägerin
als solche nicht zu einem schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG bezogen auf die
Anteile an der GmbH geführt hat, dass allerdings der im steuerlichen Rückwirkungszeitraum erfolgte Erwerb
sämtlicher Anteile der GmbH von deren übrigen (Fremd-)Gesellschaftern als schädlicher Beteiligungserwerb zu
qualifizieren ist. Die Klägerin hat nach den Feststellungen des FG mit Vertrag vom 17.10.2018 zwar nur Anteile im
Nennwert von 115.000 € am 500.000 € betragenden Stammkapital der GmbH erworben, allerdings mindern die
bereits von der GmbH gehaltenen eigenen Anteile im Nennwert von 385.000 € die für § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG
maßgebliche Bezugsgröße, so dass es auf das Verhältnis der übertragenen Bezugsgröße zum Betrag der um die
eigenen Anteile gekürzten Bezugsgröße ankommt (z.B. Suchanek in Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 8c KStG
Rz 23; Brandis/Heuermann/Brandis, § 8c KStG Rz 45). Der Senat sieht dazu von weiteren Ausführungen ab.


24


c) Dem angefochtenen Urteil ist zu entnehmen, dass es für die Entscheidung des Streitfalls offenbleiben könne, ob
der mit Vertrag vom 17.10.2018 erfolgte Beteiligungserwerb durch die Klägerin aufgrund der rückwirkenden
Verschmelzung der GmbH als bereits am 30.09.2018 vollzogen gelte oder wegen der Rückwirkungsfiktion des § 2
Abs. 1 Satz 1 UmwStG (und der Qualifizierung der Aufwärtsverschmelzung als schädlichem Beteiligungserwerb)
steuerlich "eliminiert" werde. Dem ist zuzustimmen. Denn unabhängig davon, wie sich die Rückwirkung der
Verschmelzung auf die Zuordnung des Beteiligungserwerbs zum Tatbestand auswirkt, führt die
Rechtsfolgenanordnung des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG nicht zu einem Ausschluss des von der Klägerin begehrten
Verlustrücktrags.


25


aa) Die Finanzverwaltung vertritt ‑‑wie auch im Streitfall‑‑ im BMF-Schreiben vom 28.11.2017 (BStBl I 2017, 1645,
Tz. 2 und 31 Satz 2 und 3; s.a. Neumann in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8c Rz 178; Lang in
Bott/Walter, KStG, § 8c Rz 73) die Auffassung, § 8c KStG sei auf alle nicht ausgeglichenen und nicht abgezogenen
negativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste) anwendbar und umfasse insbesondere auch die Verluste nach § 10d
EStG (Verlustvor- und -rücktrag). Verluste, die bis zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs entstanden
seien, dürften weder mit danach entstandenen Gewinnen ausgeglichen beziehungsweise von ihnen abgezogen
noch in vorangegangene Veranlagungszeiträume zurückgetragen werden.


26


bb) Dem steht die Rechtsauffassung des FG Münster (Urteil vom 21.07.2016 - 9 K 2794/15 K,F, EFG 2016, 1546) und
auch die überwiegende Meinung in der Literatur gegenüber, wonach negative Einkünfte, die im Wirtschaftsjahr des
schädlichen Beteiligungserwerbs dem Zeitraum vor dem Zeitpunkt dieses schädlichen Erwerbs zuzuordnen seien,
zwar insoweit der Abzugsbeschränkung nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG unterlägen, als sie nicht in die danach
folgenden Wirtschaftsjahre vorgetragen werden könnten, es aber § 8c KStG nicht verbiete, die im Wirtschaftsjahr
des schädlichen Anteilserwerbs dem Zeitraum vor dem Zeitpunkt dieses Erwerbs zuzuordnenden Verluste in das
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Wirtschaftsjahr vor der Anteilsübertragung zurückzutragen. Was nach den Grundsätzen des Senatsurteils vom
30.11.2011 - I R 14/11 (BFHE 236, 82, BStBl II 2012, 360) für einen unterjährigen Gewinn für den Ausgleich mit
einem in den Vorjahren erwirtschafteten Verlust(-Vortrag) gelte (dem ausdrücklich folgend Urteil des
Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 24.04.2024 - IV R 27/21, BFH/NV 2024, 1017, zur amtlichen Veröffentlichung
bestimmt), müsse konsequenterweise auch auf einen unterjährigen Verlust übertragen werden, da im Falle seines
Rücktrags ebenfalls keine Verlustübertragung in den Zeitraum nach dem schädlichen Beteiligungserwerb erfolge
(vgl. Suchanek/Trinkaus, FinanzRundschau 2014, 889, 890; Oellerich, EFG 2016, 1551; Ronneberger, NWB Steuer-
und Wirtschaftsrecht ‑‑NWB‑‑ 2016, 3300, 3304; Suchanek/Rüsch, Die Unternehmensbesteuerung 2018, 10, 13;
Neyer, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2018, 2245, 2247 f.; Kraft/Hohage, DStR 2023, 2648, 2650 ff.;
Brandis/Heuermann/Brandis, § 8c KStG Rz 56; Gohr in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 8c Rz 229; Hey in
Tipke/Lang, Steuerrecht, 25. Aufl., Rz 11.56; Stock/Hölscher in KStG - eKommentar, § 8c Rz 15; HHR/Suchanek, § 8c
KStG Rz 32; Roser in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8c Rz 96; Leibner/Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/P/M), Die
Körperschaftsteuer, § 8c KStG Rz 159 f.; Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 8c KStG Rz 80a;
Hackemann/Sabel in Mössner/Oellerich/Valta, Körperschaftsteuergesetz, 6. Aufl., § 8c Rz 438).


cc) Der Senat schließt sich der letztgenannten Auffassung und der Argumentation der Vorinstanz an.28


aaa) Dem Wortlaut des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG, dass im Falle eines schädlichen Beteiligungserwerbs die bis zu
diesem Erwerb nicht genutzten Verluste "vollständig nicht mehr abziehbar" sind, lässt sich ein Ausschluss des
Verlustrücktrags nicht eindeutig entnehmen (ebenso neben dem FG im angefochtenen Urteil z.B. Ronneberger, NWB
2016, 3300, 3304; Kraft/Hohage, DStR 2023, 2648, 2650 f.; a.A. Neumann in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG,
2. Aufl., § 8c Rz 166). So ist das Wort "vollständig" der Abgrenzungsaufgabe zu der früher in § 8c Satz 1 KStG a.F.
geregelten quotalen Abzugsbeschränkung ("insoweit") bei schädlichem Erwerb über 25 bis 50 % zuzuordnen (s. dazu
BVerfG-Beschluss vom 29.03.2017 - 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, BStBl II 2017, 1082), ohne eine weitere
rechtsfolgenbezogene Aussage zu treffen; und die "Nichtabziehbarkeit" steht ‑‑wie sogleich (zu bbb) dargelegt‑‑ in
einem unmittelbaren Zusammenhang mit der tatbestandlich gesetzten zeitlichen Zäsur (Zeitpunkt des schädlichen
Anteilserwerbs), die die Verlustnutzung in einer Wirtschaftsperiode zeitlich nach diesem Zeitpunkt ausschließen
will.


29


bbb) Außerdem sprechen die Gesetzeshistorie und das Normtelos für die genannte Auslegung. Nach der
Begründung des Gesetzentwurfs geht es bei § 8c KStG um die Situation, dass sich die wirtschaftliche Identität einer
Gesellschaft durch das wirtschaftliche Engagement eines anderen Anteilseigners oder Anteilseignerkreises ändert.
Die in früherer Zeit erwirtschafteten Verluste sollen in folgender Zeit unberücksichtigt bleiben, soweit sie auf dieses
neue wirtschaftliche Engagement des neuen Anteilseigners (Anteilseignerkreises) entfallen (vgl. BTDrucks 16/4841,
S. 75 f.; s.a. BVerfG-Beschluss vom 29.03.2017 - 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, BStBl II 2017, 1082, Rz 8 f., 122 ff.;
umfassende Darstellung zur Gesetzesgenese und zur gesetzgeberischen Motivation bei Hohmann, Beschränkung
des subjektbezogenen Verlusttransfers im Kapitalgesellschaftsrecht, 2017, S. 128 ff.). Erkennbar ist, dass der
Gesetzgeber die Verlustnutzung mit der "wirtschaftlichen Identität der Gesellschaft", die ausschließlich auf den
Anteilseignerkreis zurückzuführen ist, so dass die Körperschaft nach dem schädlichen Beteiligungserwerb eine neue
"wirtschaftliche Identität" eingenommen hat, verknüpfen wollte. Fallen die wirtschaftliche Identität und die
Erwirtschaftung des Verlusts aber ‑‑wie im Streitfall‑‑ zusammen, besteht für eine Beschränkung des Verlustabzugs
kein Anlass.
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Diese Erwägungen werden auch durch das Senatsurteil vom 30.11.2011 - I R 14/11 (BFHE 236, 82, BStBl II 2012,
360; folgend: BFH-Urteil vom 24.04.2024 - IV R 27/21, BFH/NV 2024, 1017, zur amtlichen Veröffentlichung
bestimmt) gestützt, das allerdings den Fall eines bis zum unterjährigen schädlichen Beteiligungserwerb erzielten
Gewinns bei einem bereits festgestellten verbleibenden Verlustvortrag zum 31.12. des Vorjahres betraf. Der Senat
hat dazu ausgeführt, dass Gegenstand des Verlustabzugsverbots nach § 8c KStG entweder die Summe aus dem
verbleibenden Verlustvortrag zum 31.12. des Vorjahres und dem "laufenden Verlust" bis zum schädlichen
Beteiligungserwerb oder aber der Saldo aus dem verbleibenden Verlustvortrag zum 31.12. des Vorjahres und dem
"laufenden Gewinn" bis zum schädlichen Beteiligungserwerb sein kann. Zu der letztgenannten Auslegung ist der
Senat unter Rückgriff auf den vorgenannten Regelungszweck des § 8c KStG gelangt; er hat damit bei einem
unterjährigen schädlichen Beteiligungserwerb die Möglichkeit bejaht, einen bis zum Zeitpunkt des schädlichen
Anteilserwerbs in diesem Wirtschaftsjahr erzielten Gewinn mit einem bisher noch nicht genutzten Verlust zu
verrechnen. Die in früherer Zeit erwirtschafteten Verluste sollen danach (nur) für das "neue wirtschaftliche
Engagement" unberücksichtigt bleiben. Dann aber spreche nichts dafür, bei dieser Separierung ein vor diesem
Zeitpunkt erzieltes positives Zwischenergebnis auszusparen, denn der bisher nicht ausgeglichene Verlust
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(Verlustvortrag) werde in der Höhe eines bis zum schädlichen Beteiligungserwerb erzielten Gewinns gerade nicht
für das "neue", sondern noch für das "alte" wirtschaftliche Engagement genutzt.


ccc) Das FG hat die vorgenannten Erwägungen zutreffend unter Berufung auf das Urteil des FG Münster vom
21.07.2016 - 9 K 2794/15 K,F (EFG 2016, 1546) auf den Streitfall übertragen (vgl. auch Hey in Tipke/Lang,
Steuerrecht, 25. Aufl., Rz 11.56; Brandis/Heuermann/Brandis, § 8c KStG Rz 56; Stock/Hölscher, in KStG -
eKommentar, § 8c Rz 15; Leibner/Dötsch in D/P/M, Die Körperschaftsteuer, § 8c KStG Rz 160; Frotscher in
Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 8c KStG Rz 80a; Kraft/Hohage, DStR 2023, 2648, 2650 ff.; a.A.
Neumann/Heuser, GmbHRundschau 2018, 21, 25). Danach wird ein Verlustrücktrag (im Wirtschaftsjahr bis zum
Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs erzielter Verlust) ausgehend vom Regelungszweck des § 8c KStG
insgesamt nicht berührt, weil durch den Verlustrücktrag lediglich diejenigen Anteilseigner den Verlust nutzen, die
ihn während ihres eigenen wirtschaftlichen Engagements auch erzielt haben (vgl. Leibner/Dötsch in D/P/M, Die
Körperschaftsteuer, § 8c KStG Rz 160; Roser in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 8c Rz 96). Es ergibt sich weder aus der
Systematik des § 8c KStG noch aus den zitierten Gesetzesmaterialien, dass der Gesetzgeber die Verlustnutzung
durch eine Kapitalgesellschaft für Zeiträume einschränken wollte, in denen unverändert dieselben Anteilseigner an
ihr beteiligt gewesen sind wie im Zeitraum der Verlustentstehung (diese zeitübergreifende Sichtweise liegt im
Übrigen erkennbar auch der Konzeption der "Stille-Reserven-Klausel" des § 8c Abs. 1 Satz 5 ff. KStG zugrunde). Eine
sachliche Rechtfertigung für eine Versagung des Verlustrücktrags in solchen Fällen ist nicht erkennbar, denn
letztlich geht es um die zweckgerichtete ‑‑und damit auf die konkrete "wirtschaftliche Identität" der Körperschaft
ausgerichtete‑‑ Auslegung des Begriffs "nicht genutzter Verlust" (Brandis/Heuermann/Brandis, § 8c KStG Rz 56) und
damit darum, dass ("nur") der Erwerber keinen vom Veräußerer erwirtschafteten Verlust nutzen können soll (Röder
in Hüttemann/Schön, Unternehmenssteuerrecht, Rz 5.236).
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ddd) Ein im Wirtschaftsjahr des schädlichen Beteiligungserwerbs unterjährig bis zum Zeitpunkt seiner
Verwirklichung angefallener Verlust stellt dabei auch kein "rein rechnerisches Teiljahresergebnis" dar, das als
solches einem Verlustrücktrag aufgrund des Wortlauts und der Regelungssystematik des § 10d Abs. 1 Satz 1 EStG
nicht zugänglich wäre (so aber Lang in Bott/Walter, KStG, § 8c Rz 73; ähnlich Neumann in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8c Rz 166, 178). Zwar spricht die Norm von "negativen Einkünften,
die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden", und auch ein negativer
Gesamtbetrag der Einkünfte errechnet sich grundsätzlich erst mit Ablauf des gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1, § 31 Abs. 1
KStG i.V.m. § 25 Abs. 1 Satz 1 EStG dem Kalenderjahr entsprechenden Veranlagungszeitraums. Gleichwohl bezieht
sich die Finanzverwaltung im BMF-Schreiben vom 28.11.2017 (BStBl I 2017, 1645, Tz. 33 Satz 3) auf einen "bis zum
schädlichen Beteiligungserwerb erwirtschaftete[n] Gesamtbetrag der Einkünfte". Ein solches Verständnis legt auch
der Wortlaut des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG nahe, in dem von den "bis zum schädlichen Beteiligungserwerb" nicht
ausgeglichenen oder abgezogenen negativen Einkünften (nicht genutzten Verlusten) die Rede ist, was sich nicht nur
auf den Verlustausgleich, sondern auch auf den Abzug von Verlusten einschließlich des Verlustrücktrags nach § 10d
Abs. 1 EStG bezieht. Dem Gesetzgeber war insoweit also erkennbar bewusst, dass schädliche Beteiligungserwerbe
nicht stets mit dem Kalenderjahresende zusammenfallen (Weiss/Brühl, Deutsche Steuer-Zeitung ‑‑DStZ‑‑ 2018,
451, 456). Gerade dies spricht aber jedenfalls, was auch das FG hervorhebt, dafür, § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG als
Modifikation des allgemeinen Verlustverrechnungskonzepts nach § 10d EStG zu verstehen (Weiss/Brühl, DStZ 2018,
451, 456; Ronneberger, NWB 2016, 3300, 3303; Brandis/Heuermann/Brandis, § 8c KStG Rz 56; HHR/Suchanek, § 8c
KStG Rz 32; Leibner/Dötsch in D/P/M, Die Körperschaftsteuer, § 8c KStG Rz 160; a.A. Neumann in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 8c Rz 166), zumal nach dem schädlichen Beteiligungserwerb
entstandene Verluste ohne Weiteres zurückgetragen werden können (Urteil des FG Münster vom 21.07.2016 -
9 K 2794/15 K,F, EFG 2016, 1546; Weiss/Brühl, DStZ 2018, 451, 456; Kraft/Hohage, DStR 2023, 2648, 2652; s. zum
Verlustrücktrag auf durch das Engagement des früheren Anteilseigners erwirtschaftete Gewinne des Vorjahres auch
z.B. Leibner/Dötsch in D/P/M, Die Körperschaftsteuer, § 8c KStG Rz 159 und 150 ff.; Lang in Bott/Walter, KStG, § 8c
Rz 74).
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Bei dem von der GmbH in ihrem letzten Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.01. bis zum 30.09.2018 erwirtschafteten
Verlust in Höhe von 14.058 € handelt es sich zudem um einen mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte des
Veranlagungszeitraums 2018 identischen Verlust, weil nach § 7 Abs. 3 Satz 3 KStG aufgrund der unterjährigen
Verschmelzung der GmbH der Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.09.2018 an die Stelle ihres nach dem Satz 2 der
Vorschrift grundsätzlich dem Kalenderjahr entsprechenden Einkünfteermittlungszeitraums tritt. § 8c Abs. 1 Satz 1
KStG ordnet mit dem Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs eine eindeutige, zeitpunktgenaue Zuordnung
an, die verhindern soll, dass vor dem Anteilseignerwechsel entstandene Verluste für das wirtschaftliche
Engagement des neuen Anteilseigners genutzt werden. Insoweit sind auch das eigentlich geltende
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Jahressteuerprinzip der Körperschaftsteuer nach § 7 Abs. 3 Satz 1 und 2 KStG sowie die veranlagungstechnischen
Voraussetzungen des Verlustabzugs im Jahr des schädlichen Beteiligungserwerbs unbeachtlich, da es allein um die
Bemessung der "nicht genutzten Verluste" im Sinne des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG als Gegenstand der
Verlustabzugsbeschränkung geht (Kraft/Hohage, DStR 2023, 2648, 2651; HHR/Suchanek, § 8c KStR Rz 32a).


4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.35
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